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Der Apostolische Stuhl

Nr. 207 Botschaft von Papst Franziskus zur Fasten-
zeit: „Siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf“ 
(Mt 20, 18). Fastenzeit – Zeit der Erneuerung von 
Glaube, Hoffnung und Liebe“

Liebe Brüder und Schwestern,

als Jesus seinen Jüngern sein Leiden, seinen Tod und sei-
ne Auferstehung ankündigt, um den Willen des Vaters 
zu erfüllen, da enthüllt er ihnen zugleich den tieferen 
Sinn seiner Sendung und ruft sie, an dieser Sendung 
zum Heil der Welt teilzunehmen.

Auf dem Weg der Fastenzeit, der uns zur Feier der ös-
terlichen Geheimnisse führt, denken wir an den, der 
sich „erniedrigte [und] gehorsam [war] bis zum Tod, 
bis zum Tod am Kreuz“ (Phil 2, 8). In dieser Zeit der 
Umkehr erneuern wir unseren Glauben, schöpfen wir 
vom „lebendigen Wasser“ der Hoffnung und empfan-
gen mit offenem Herzen die Liebe Gottes, die uns zu 
Brüdern und Schwestern in Christus werden lässt. In der 
Osternacht werden wir unser Taufversprechen erneu-
ern, um durch das Wirken des Heiligen Geistes als neue 
Menschen wiedergeboren zu werden. Wie das gesamte 
christliche Leben wird schon der Weg der Fastenzeit 
gänzlich vom Licht der Auferstehung erhellt, das die 
Gesinnung, die Haltung und die Entscheidungen dessen 
beseelt, der Christus nachfolgen will.

Fasten, Gebet und Almosen sind, nach Jesu Verkün-
digung (vgl. Mt 6, 1–18), sowohl Bedingung als auch 
Ausdruck unserer Umkehr. Der Weg der Armut und des 
Verzichts (das Fasten), der liebevolle Blick und die Wohl-
taten für den verletzten Mitmenschen (das Almosen) 
und das kindliche Gespräch mit dem Vater (das Gebet) 
erlauben uns, einen ehrlichen Glauben, eine lebendige 
Hoffnung und eine tätige Liebe zu verwirklichen.

1. Der Glaube ruft uns auf, die Wahrheit anzuneh-
men und ihre Zeugen zu werden vor Gott und un-
seren Brüdern und Schwestern

Die in Christus offenbar gewordene Wahrheit anzuneh-
men und zu leben heißt in dieser Fastenzeit vor allem, 
sich vom Wort Gottes ansprechen zu lassen, das uns 
von Generation zu Generation von der Kirche überlie-
fert wird. Diese Wahrheit ist nicht ein Gedankengebäu-
de, das nur wenigen erlesenen klugen oder vornehmen 
Köpfen zugänglich wäre. Sie ist eine Botschaft, die wir 
dank eines verständigen Herzens empfangen und be-
greifen können, das offen ist für die Größe Gottes, der 

uns liebt, noch bevor wir darum wissen. Diese Wahrheit 
ist Christus selbst, der unser Menschsein ganz und gar 
angenommen hat und so zum Weg geworden ist, der 
zur Fülle des Lebens führt. Dieser Weg ist anspruchsvoll, 
aber offen für alle.

Das Fasten als Erfahrung des Verzichtes führt alle, die 
sich in der Einfachheit des Herzens darum mühen, zur 
Wiederentdeckung der Gaben Gottes und zum Ver-
ständnis unserer Wirklichkeit als Geschöpfe nach sei-
nem Bild und Gleichnis, die in ihm Vollendung finden. 
Wer fastet und sich freiwillig auf die Erfahrung der Ar-
mut einlässt, wird arm mit den Armen und „sammelt“ 
somit einen Schatz an empfangener und geteilter Liebe. 
So verstanden und praktiziert hilft das Fasten, Gott und 
den Nächsten zu lieben, da, wie der heilige Thomas von 
Aquin lehrt, die Liebe eine Bewegung der Aufmerksam-
keit für den anderen ist, die ihn als eines Wesens mit 
sich selbst betrachtet (vgl. Enzyklika Fratelli tutti, 93).

Die Fastenzeit dient dazu, den Glauben zu vertiefen 
beziehungsweise Gott in unser Leben einzulassen und 
ihm zu erlauben, bei uns „Wohnung zu nehmen“ (vgl. 
Joh 14, 23). Fasten heißt unser Dasein von allem befrei-
en, was es belastet, auch von der Übersättigung durch 
– wahre oder falsche – Informationen und durch Kon-
sumartikel, um so die Türen unseres Herzens für den zu 
öffnen, der ganz arm, aber zugleich „voll Gnade und 
Wahrheit“ (Joh 1, 14) zu uns kommt – für den Sohn 
Gottes, des Erlösers.

2. Die Hoffnung als „lebendiges Wasser“, das uns 
fähig macht, unseren Weg weiterzugehen

Die Samariterin, die Jesus am Brunnen bittet, ihm zu trin-
ken zu geben, versteht nicht, als er ihr sagt, er könne ihr 
„lebendiges Wasser“ (Joh 4, 10) geben. Zunächst denkt 
sie natürlich an normales Wasser, Jesus aber meint den 
Heiligen Geist, den er im Ostergeheimnis in Überfülle 
schenken wird und der uns die Hoffnung eingießt, die 
nicht enttäuscht. Bereits bei der Ankündigung seines Lei-
dens und Todes zeigt Jesus diese Hoffnung an, wenn er 
sagt: „Und am dritten Tag wird er auferweckt werden“ 
(Mt 20, 19). Jesus spricht zu uns von der Zukunft, die uns 
die Barmherzigkeit des Vaters weit aufgetan hat. Mit ihm 
und dank ihm hoffen heißt glauben, dass die Geschichte 
nicht einfach mit unseren Fehlern, unseren Gewalttätig-
keiten und Ungerechtigkeiten und mit der Sünde, welche 
die Liebe kreuzigt, zu Ende geht. Es bedeutet, aus seinem 
offenen Herzen die Vergebung des Vaters zu schöpfen.

In der gegenwärtigen sorgenreichen Situation, in der alles 
zerbrechlich und unsicher erscheint, könnte es als Provo-
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kation wirken, von Hoffnung zu sprechen. Die Fastenzeit 
ist dazu da, um zu hoffen, um von neuem den Blick auf 
die Geduld Gottes zu richten. Er hört nicht auf, für seine 
Schöpfung zu sorgen, während wir sie allzu oft schlecht 
behandelt haben (vgl. Enzyklika Laudato si‘, 32–33; 43–
44). Es ist eine Hoffnung auf Versöhnung, zu der uns 
der heilige Paulus eindringlich ermahnt: „Lasst euch mit 
Gott versöhnen!“ (2 Kor 5, 20) Durch den Empfang der 
Vergebung im Bußsakrament, das im Zentrum unseres 
Weges der Umkehr steht, können wir unsererseits Ver-
gebung weitergeben: Weil wir selbst Vergebung empfan-
gen haben, können auch wir vergeben, wenn wir zum 
aufmerksamen Dialog fähig sind und dem Verwundeten 
hilfreich zur Seite stehen. Die Vergebung Gottes, auch 
mittels unserer Worte und Gesten, erlaubt uns, Ostern 
im Geist der Geschwisterlichkeit zu leben.

In der Fastenzeit wollen wir mehr darauf bedacht sein, 
„Worte der Ermutigung zu sagen, die wieder Kraft 
geben, die aufbauen, die trösten und die anspornen, 
statt Worte, die demütigen, die traurig machen, die är-
gern, die herabwürdigen“ (Enzyklika Fratelli tutti, 223). 
Um Hoffnung zu vermitteln reicht es manchmal schon, 
„ein freundlicher Mensch“ zu sein, „der seine Ängste 
und Bedürfnisse beiseitelässt, um aufmerksam zu sein, 
ein Lächeln zu schenken, ein Wort der Ermutigung zu 
sagen, einen Raum des Zuhörens inmitten von so viel 
Gleichgültigkeit zu ermöglichen“ (ebd., 224).

In der Sammlung und im stillen Gebet wird uns die 
Hoffnung als Inspiration und inneres Licht geschenkt, 
das die Herausforderungen und Entscheidungen auf 
dem Weg unserer Sendung erhellt. Deshalb ist es so 
wichtig, sich im Gebet zu sammeln (vgl. Mt 6, 6) und 
im Verborgenen dem liebevollen Vater zu begegnen.

Die Fastenzeit voll Hoffnung leben heißt spüren, dass 
wir in Christus Zeugen einer neuen Zeit sind, in der 
Gott „alles neu macht“ (vgl. Offb 21, 1–6). Es bedeutet, 
die Hoffnung Christi zu empfangen, der sein Leben am 
Kreuz hingibt und den Gott am dritten Tag auferweckt, 
und zugleich „stets bereit“ zu sein, „jedem Rede und 
Antwort zu stehen, der von [uns] Rechenschaft fordert 
über die Hoffnung, die [uns] erfüllt“ (1 Petr 3, 15).

3. Die auf den Spuren Christi in Aufmerksamkeit 
und Mitgefühl gegenüber jedem Menschen geleb-
te Liebe ist der höchste Ausdruck unseres Glaubens 
und unserer Hoffnung

Die Liebe freut sich, wenn sie den anderen wachsen 
sieht. Daher leidet sie, wenn der andere in Bedrängnis 
ist: einsam, krank, obdachlos, verachtet, bedürftig … 

Die Liebe ist der Impuls des Herzens, der uns aus uns 
selbst herausgehen und ein Band der Teilhabe und Ge-
meinschaft entstehen lässt.

„Ausgehend von der sozialen Liebe ist es möglich, zu 
einer Zivilisation der Liebe voranzuschreiten, zu der wir 
uns alle berufen fühlen können. Die Liebe kann mit ihrer 
universalen Dynamik eine neue Welt aufbauen, weil sie 
nicht ein unfruchtbares Gefühl ist, sondern vielmehr das 
beste Mittel, um wirksame Entwicklungsmöglichkeiten 
für alle zu finden“ (Enzyklika Fratelli tutti, 183).

Die Liebe ist ein Geschenk, das unserem Leben Sinn ver-
leiht und dank dessen wir den Bedürftigen als Teil unse-
rer eigenen Familie, als Freund, als Bruder oder Schwes-
ter betrachten. Das Wenige, das man in Liebe teilt, wird 
niemals aufgebraucht, sondern wird zu Vorräten des 
Lebens und des Glücks. So geschah es mit dem Mehl 
und dem Öl der Witwe von Sarepta, die dem Propheten 
Elija ein kleines Gebäck anbot (vgl. 1 Kön 17, 7–16), 
oder bei der wunderbaren Brotvermehrung, als Jesus die 
Brote segnete, brach und den Jüngern zum Austeilen an 
die Menge gab (vgl. Mk 6, 30–44). Genauso geschieht 
es mit unserem – großen oder kleinen – Almosen, wenn 
es nur mit Freude und Schlichtheit gegeben wird.

Eine Fastenzeit der Liebe leben heißt sich um den küm-
mern, der aufgrund der Covid-19-Pandemie eine Situation 
des Leidens, der Verlassenheit oder Angst durchmacht. 
Angesichts großer Ungewissheit bezüglich der Zukunft 
denken wir an das Wort, das Gott an seinen Knecht rich-
tet: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst“ 
(Jes 43, 1), während wir durch unsere Liebe ein Wort des 
Vertrauens anbieten und den anderen spüren lassen: Gott 
liebt dich wie einen Sohn und eine Tochter.

„Nur mit einem durch die Liebe geweiteten Blick, der 
die Würde des anderen wahrnimmt, können die Armen 
in ihrer unfassbaren Würde erkannt und mit ihrem ei-
genen Stil und ihrer Kultur geschätzt werden und so 
wirklich in die Gesellschaft integriert werden“ (Enzyklika 
Fratelli tutti, 187).

Liebe Brüder und Schwestern, jede Etappe unseres 
Lebensweges ist eine Zeit des Glaubens, Hoffens und 
Liebens. Dieser Aufruf, die Fastenzeit als einen Weg der 
Umkehr, des Gebets und des Teilens unserer Güter zu 
leben, soll uns helfen, in unserem gemeinschaftlichen 
wie persönlichen Erinnern den Glauben, der vom leben-
digen Christus kommt, die Hoffnung, die vom Hauch 
des Heiligen Geist beseelt wird, und die Liebe, deren 
unerschöpfliche Quelle das barmherzige Herz des Vaters 
ist, zu erneuern.
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Maria, die Mutter des Erlösers, treu zugegen am Fuß 
des Kreuzes und im Herzen der Kirche, stehe uns mit 
ihrer fürsorglichen Gegenwart bei, und der Segen des 
Auferstandenen geleite uns auf dem Weg zum öster-
lichen Licht.

Rom, St. Johannes im Lateran, Franziskus

am 11. November 2020,

Gedenktag des heiligen Martin von Tours

Nr. 208 Botschaft von Papst Franziskus zum 
55. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel: 
„‚Komm und sieh‘ (Joh 1, 46). Kommunizieren, in-
dem man den Menschen begegnet, wo und wie 
sie sind“

Liebe Brüder und Schwestern,

die Einladung, „zu kommen und zu sehen“, von der die 
ersten stimulierenden Begegnungen Jesu mit den Jün-
gern geprägt sind, ist auch die Methode jeder echten 
menschlichen Kommunikation. Um die Wahrheit des 
Lebens, das zur Geschichte wird, erzählen zu können 
(vgl. Botschaft zum 54. Welttag der sozialen Kommu-
nikationsmittel, 24. Januar 2020), ist es notwendig, 
die bequeme Überheblichkeit des „Weiß ich schon!“ 
abzulegen und sich in Bewegung zu setzen; zu gehen, 
um zu sehen, bei den Menschen zu sein, ihnen zuzuhö-
ren und die Anregungen der Wirklichkeit zu sammeln, 
die uns unter vielerlei Gesichtspunkten immer wieder 
überraschen wird. „Halte staunend die Augen offen für 
das, was du siehst, und lass deine Hände von frischer 
Lebenskraft erfüllt sein, damit die anderen, wenn sie 
dich lesen, mit eigenen Händen das pulsierende Wunder 
des Lebens berühren“, riet der selige Manuel Lozano 
Garrido1 seinen Journalistenkollegen. Ich möchte da-
her die diesjährige Botschaft dem Aufruf „komm und 
sieh“ widmen, als Anregung für jede kommunikative 
Ausdrucksform, die klar und ehrlich sein will: in der 
Redaktion einer Zeitung ebenso wie in der Welt des 
Internets, in der alltäglichen Verkündigung der Kirche 
wie in der politischen oder gesellschaftlichen Kommu-
nikation. „Komm und sieh“ ist die Art und Weise, auf 
die der christliche Glaube mitgeteilt wird, beginnend 
bei jenen ersten Begegnungen an den Ufern des Jordan 
und des Sees Gennesaret.

Sich die Schuhsohlen ablaufen

Wenden wir uns dem weiten Themenbereich der Infor-
mation zu. Aufmerksame Stimmen beklagen seit lan-

1 Spanischer Journalist, geboren 1920 und gestorben 1971, seligge-
sprochen im Jahr 2010.

gem die Gefahr einer Verflachung in „voneinander ab-
kopierten Zeitungen” oder in einander stark ähnelnden 
Nachrichtensendungen in Radio und Fernsehen sowie 
auf Internetseiten, in denen das Genre der Recherche 
und Reportage an Raum und Qualität verliert und durch 
eine vorgefertigte, autoreferentielle Information in Form 
einer „Hofberichterstattung” ersetzt wird, der es immer 
weniger gelingt, die Wahrheit der Dinge und das kon-
krete Leben der Menschen einzufangen, und die weder 
die schwerwiegendsten gesellschaftlichen Phänomene, 
noch die positiven Kräfte, die von der Basis der Gesell-
schaft freigesetzt werden, zu erfassen vermag. Die Krise 
in der Verlagsbranche droht dazu zu führen, dass Infor-
mationen in Redaktionen, vor dem Computer, in den 
Presseagenturen und in sozialen Netzwerken hergestellt 
werden, ohne jemals auf die Straße zu gehen, ohne 
„sich die Schuhsohlen abzulaufen”, ohne Menschen 
zu begegnen, um nach Geschichten zu suchen oder 
bestimmte Situationen de visu zu verifizieren. Wenn wir 
nicht für Begegnungen offen sind, bleiben wir außen-
stehende Zuschauer, trotz der technologischen Innovati-
onen, die uns eine immer umfassendere Wirklichkeit vor 
Augen führen können, in der wir scheinbar versunken 
sind. Jedes Hilfsmittel ist nur dann nützlich und wertvoll, 
wenn es uns dazu führt, hinauszugehen und Dinge zu 
sehen, von denen wir sonst nichts wüssten, wenn es 
Erkenntnisse ins Netz stellt, die sonst nicht verbreitet 
würden, und wenn es Begegnungen ermöglicht, die 
sonst nicht stattfinden würden.

Jener detaillierte Bericht im Evangelium

Nach seiner Taufe im Jordan gibt Jesus den ersten 
Jüngern, die ihn kennenlernen wollen, zur Antwort: 
„Kommt und seht” (Joh 1, 39), und er lädt sie ein, in 
der Beziehung zu ihm zu verweilen. Mehr als ein hal-
bes Jahrhundert später, als Johannes in hohem Alter 
sein Evangelium schreibt, erinnert er an einige Details 
jenes „Berichts”, die seine Anwesenheit vor Ort und die 
Auswirkungen, die jene Erfahrung auf sein Leben hatte, 
offenbaren: „Es war um die zehnte Stunde“, schreibt er 
nieder, also um vier Uhr nachmittags (vgl. V. 39). Tags 
darauf – so Johannes weiter in seinem Bericht – erzählt 
Philippus dem Natanaël von der Begegnung mit dem 
Messias. Sein Freund ist skeptisch: „Kann aus Nazaret 
etwas Gutes kommen?“ Philippus versucht nicht, ihn 
mit Argumenten zu überzeugen: „Komm und sieh“, 
sagt er ihm (vgl. V. 45–46). Natanaël geht hin und sieht, 
und von jenem Moment an ändert sich sein Leben. Der 
christliche Glaube beginnt auf diese Weise. Und er wird 
so weitergegeben: als direkte Erkenntnis, hervorgegan-
gen aus Erfahrung, nicht nur vom Hörensagen. „Nicht 
mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir ha-
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ben selbst gehört“, sagen die Leute zu der Frau aus Sa-
marien, nachdem sich Jesus in ihrem Dorf aufgehalten 
hatte (vgl. Joh 4, 39–42). Das „Komm und sieh” ist die 
einfachste Methode, eine Wirklichkeit zu erkennen. Es 
ist die ehrlichste Überprüfung jeder Verkündigung, denn 
um zu erkennen, muss man sich begegnen. Ich muss 
dem Menschen, den ich vor mir habe, ermöglichen, zu 
mir zu sprechen, und zulassen, dass sein Zeugnis mich 
erreicht.

Dank des Mutes vieler Journalisten

Auch der Journalismus als Erzählung der Wirklichkeit 
erfordert die Fähigkeit, dorthin zu gehen, wo sonst nie-
mand hingeht, also einen Aufbruch und den Wunsch, 
zu sehen. Neugierde, Offenheit und Leidenschaft. Wir 
müssen danken für den Mut und den Einsatz so vieler 
Medienschaffender – Journalisten, Kameraleute, Filme-
ditoren und Regisseure, die oft unter großen Gefahren 
arbeiten –, wenn wir heute zum Beispiel etwas über die 
schwierige Lage verfolgter Minderheiten in verschiede-
nen Teilen der Welt erfahren; wenn die vielfältige Ge-
walt und Ungerechtigkeit gegen die Armen und gegen 
die Schöpfung angeprangert werden; wenn über so vie-
le vergessene Kriege berichtet wird. Es wäre ein Verlust 
nicht nur für die Information, sondern für die gesamte 
Gesellschaft und für die Demokratie, wenn diese Stim-
men verschwinden würden: unsere Menschheit würde 
ärmer werden.

Zahlreiche Begebenheiten auf unserem Planeten, erst 
recht in dieser Zeit der Pandemie, richten an die Welt 
der Kommunikation die Einladung, „zu kommen und 
zu sehen”. Es besteht die Gefahr, die Pandemie und 
somit jede Krise nur unter dem Blickwinkel der reiche-
ren Welt zu erzählen, eine „doppelte Buchführung” zu 
betreiben. Denken wir nur an die Frage der Impfstoffe 
wie auch an die medizinische Versorgung im Allge-
meinen, an die Gefahr der Ausgrenzung der ärmsten 
Bevölkerungsteile. Wer wird uns über die Menschen 
berichten, die in den ärmsten Dörfern Asiens, Latein-
amerikas und Afrikas auf Heilung warten? Es besteht 
also die Gefahr, dass die sozialen und wirtschaftlichen 
Ungleichheiten auf weltweiter Ebene über die Reihen-
folge bei der Verteilung von Anti-Covid-Impfstoffen 
entscheiden. Mit den Armen immer an letzter Stelle 
und dem Recht auf Gesundheit für alle, das zwar prin-
zipiell verkündet, aber seines realen Wertes beraubt 
wird. Doch selbst in der Welt der besser Gestellten 
bleibt das soziale Drama von Familien, die plötzlich 
in die Armut abrutschen, weitgehend verborgen: 
Menschen, die, nachdem sie ihre Scham überwunden 
haben, vor Caritas-Zentren Schlange stehen, um ein 

Paket mit Lebensmitteln zu erhalten, tun weh und ma-
chen nicht allzu viel von sich reden.

Chancen und Fallstricke im Internet

Das Internet mit seinen zahllosen Ausdrucksformen so-
zialer Netzwerke kann die Fähigkeit zum Erzählen und 
Teilen vervielfachen: viel mehr auf die Welt gerichtete 
Blicke, ein ständiger Fluss von Bildern und Zeugnissen. 
Die digitale Technologie gibt uns die Möglichkeit, Infor-
mationen aus erster Hand und zeitnah zu bekommen, 
was mitunter sehr nützlich ist: Denken wir nur an be-
stimmte Notsituationen, bei denen die ersten Nachrich-
ten und auch die ersten amtlichen Durchsagen an die 
Bevölkerung über das Internet verbreitet werden. Es ist 
ein hervorragendes Instrument, das uns alle als Nutzer 
und als Anwender in die Verantwortung nimmt. Poten-
ziell können wir alle zu Zeugen von Ereignissen werden, 
die sonst von den traditionellen Medien vernachlässigt 
worden wären, wir können unseren Beitrag als Bürger 
dazu leisten, mehr Geschichten, auch positive, bekannt 
zu machen. Dank des Internets haben wir die Möglich-
keit, das, was wir sehen und was vor unseren Augen 
geschieht, zu erzählen und Zeugnisse miteinander zu 
teilen.

Aber auch die Risiken einer Kommunikation in den so-
zialen Netzwerken, die nicht nachgeprüft wurde, sind 
mittlerweile für jeden offenkundig geworden. Wir wis-
sen seit geraumer Zeit, wie leicht Nachrichten und so-
gar Bilder manipuliert werden können, aus tausenderlei 
Gründen, manchmal auch nur aus banalem Narzissmus. 
Dieses kritische Bewusstsein führt nicht dazu, dieses In-
strument an sich zu verteufeln, sondern es verhilft zu 
einem besseren Unterscheidungsvermögen und einem 
reiferen Verantwortungsbewusstsein sowohl bei der 
Verbreitung als auch beim Empfang von Inhalten. Wir 
alle sind verantwortlich für die Kommunikation, die wir 
betreiben, für die Informationen, die wir verbreiten, für 
die Kontrolle, die wir gemeinsam über falsche Nach-
richten ausüben können, indem wir sie entlarven. Wir 
alle sind aufgerufen, Zeugen der Wahrheit zu sein: zu 
gehen, zu sehen und zu teilen.

Nichts kann das persönliche Sehen ersetzen

In der Kommunikation kann nichts jemals das persön-
liche Sehen komplett ersetzen. Einige Dinge kann man 
nur durch Erfahrung lernen. Denn man kommuniziert 
nicht nur mit Worten, sondern mit den Augen, mit dem 
Tonfall der Stimme, mit Gesten. Die starke Anziehungs-
kraft, die Jesus auf all jene ausübte, die ihm begegne-
ten, hing vom Wahrheitsgehalt seiner Verkündigung 
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ab, aber die Wirksamkeit dessen, was er sagte, war 
untrennbar mit seinem Blick, seiner Haltung und selbst 
mit seinem Schweigen verbunden. Die Jünger hörten 
nicht nur seine Worte, sie sahen ihn sprechen. Denn in 
ihm – dem fleischgewordenen Logos – wurde das Wort 
zum Antlitz, der unsichtbare Gott ließ sich sehen, hören 
und berühren, wie Johannes schreibt (vgl. 1 Joh 1, 1–3). 
Das Wort ist nur dann wirksam, wenn man es “sieht”, 
nur dann, wenn es dich in eine Erfahrung einbezieht, in 
einen Dialog verwickelt. Aus diesem Grund war und ist 
das „Komm und sieh” von grundlegender Bedeutung.

Denken wir daran, wie viel leere Beredsamkeit es auch 
in unserer Zeit im Übermaß gibt, in jedem Bereich des 
öffentlichen Lebens, im Handel wie auch in der Politik. 
„Er spricht unendlich viel nichts … Seine Gedanken sind 
wie zwei Weizenkörner in zwei Scheffel Spreu versteckt; 
Ihr sucht den ganzen Tag, bis Ihr sie findet, und wenn 
Ihr sie habt, so verlohnen sie das Suchen nicht.“2 Diese 
beißenden Worte des englischen Dramatikers treffen 
auch auf uns christliche Kommunikatoren zu. Die frohe 
Botschaft des Evangeliums hat sich dank der Begeg-
nungen von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz in 
der ganzen Welt ausgebreitet. Männer und Frauen, die 
der selben Einladung folgten: “Komm und sieh”, und 
die beeindruckt waren von einem “Mehr” an Mensch-
lichkeit, das in den Blicken, den Worten und den Ges-
ten von Menschen durchschien, die Zeugnis von Jesus 
Christus gaben. Alle Hilfsmittel sind wichtig, und jener 
große Kommunikator namens Paulus von Tarsus hätte 
sicher von E-Mail und Mitteilungen in den sozialen Netz-
werken Gebrauch gemacht. Aber es waren sein Glaube, 
seine Hoffnung und seine Liebe, die seine Zeitgenos-
sen beeindruckten, die ihn predigen hörten und das 
Glück hatten, Zeit mit ihm zu verbringen, ihn bei einer 
Versammlung oder in einem persönlichen Gespräch zu 
sehen. An den Orten, an denen er sich befand, sahen 
sie ihn wirken und dachten darüber nach, wie wahr 
und fruchtbar für ihr Leben die Verkündigung des Heils 
war, die er durch Gottes Gnade brachte. Und selbst 
da, wo man diesem Mitarbeiter Gottes nicht persön-
lich begegnen konnte, wurde seine Art, in Christus zu 
leben, von den Jüngern bezeugt, die er aussandte (vgl. 
1 Kor 4, 17).

„In unseren Händen sind Bücher, in unseren Augen 
Tatsachen“, bekräftigte der heilige Augustinus,3 und 
er mahnte uns, die Erfüllung der Prophezeiungen, von 
denen wir in der Heiligen Schrift lesen, in der Wirklich-
keit zu finden. So ereignet sich das Evangelium auch 

2 W. Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig, Erster Aufzug, Erste 
Szene.
3 Sermo 360/B, 20.

heute jedes Mal von Neuem, wenn wir das klare Zeug-
nis von Menschen empfangen, deren Leben durch die 
Begegnung mit Jesus verändert wurde. Seit über zwei-
tausend Jahren ist es eine Kette von Begegnungen, die 
die Faszination des christlichen Abenteuers vermittelt. 
Die Herausforderung, die uns erwartet, besteht also da-
rin, zu kommunizieren, indem wir den Menschen dort 
begegnen, wo und wie sie sind.

Herr, lehre uns, aus uns selbst herauszugehen,
und uns auf den Weg der Suche nach Wahrheit 
zu machen.
Lehre uns, zu gehen und zu sehen,
lehre uns zuzuhören,
nicht vorschnell zu urteilen,
keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.
Lehre uns, dorthin zu gehen, wohin sonst niemand 
gehen will,
uns die Zeit zu nehmen, zu verstehen,
auf das Wesentliche zu achten,
uns nicht von Überflüssigem ablenken zu lassen,
den trügerischen Schein von der Wahrheit zu un-
terscheiden.
Schenke uns die Gnade, deine Wohnstätten in der 
Welt zu erkennen,
und die Ehrlichkeit, zu erzählen, was wir gesehen 
haben.

Rom, St. Johannes im Lateran Franziskus

am 23. Januar 2021,

Vigil des Gedenktags des heiligen Franz von Sales

Verband der Diözesen Deutschlands

Nr. 209 Gesetz über das Verwaltungsverfahren 
im kirchlichen Datenschutz (KDS-VwVfG) in der 
Fassung des Beschlusses der Vollversammlung 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 
23. November 2020

Präambel

Unter Berücksichtigung der kirchenrechtlichen Vorga-
ben, insbesondere des Codex Iuris Canonici (CIC), wird 
hiermit das nachfolgende Gesetz erlassen, auf dessen 
Grundlage die kirchliche Datenschutzaufsicht im Rah-
men ihrer Zuständigkeiten nach Art. 91 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung – 
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DSGVO) und §§ 42 ff. des Gesetzes über den Kirchli-
chen Datenschutz (KDG) handelt.

Abschnitt 1 – Anwendungsbereich und Verfahrens-
grundsätze

§ 1 Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die nach außen gerichtete Tä-
tigkeit der gemäß Art. 91 Abs. 2 DSGVO, §§ 42 ff. 
KDG errichteten kirchlichen Datenschutzaufsicht (daten-
schutzbezogenes Verwaltungsverfahren) zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben aus Kapitel 6 und Kapitel 7 des KDG.

§ 2 Beteiligte

(1) Beteiligte sind
1. die betroffene Person im Sinne des § 4 Nr. 1. 

KDG,
2. der Verantwortliche1 im Sinne des § 4 Nr. 9. 

KDG,
3. der Auftragsverarbeiter im Sinne des § 4 

Nr. 10. KDG,
4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der kirch-

lichen Datenschutzaufsicht zu dem Verfahren 
hinzugezogen worden sind.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann von Amts 
wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtli-
che Interessen durch den Ausgang des Verfahrens 
berührt werden können, als Beteiligte hinzuzie-
hen.

(3) Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 vorliegen, wird dadurch nicht 
Beteiligter.

§ 3 Bevollmächtigte und Beistände

(1) Im Verwaltungsverfahren kann sich jeder Beteilig-
te in jeder Lage des Verfahrens durch einen Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Der Bevollmäch-
tigte hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich 
nachzuweisen. Ein Widerruf der Vollmacht wird 
der kirchlichen Datenschutzaufsicht gegenüber 
erst wirksam, wenn er ihr zugeht.

(2) Ein Beteiligter kann sich bei Verhandlungen und 
Besprechungen eines Beistandes bedienen. Das 
von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem 

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in 
geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die 
gewählte männliche Form schließt adäquate andere Formen gleich-
berechtigt ein.

Beteiligten vorgebracht, soweit der Beteiligte dem 
nicht unverzüglich widerspricht.

§ 4 Verfahrensgrundsätze

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht entscheidet 
nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann 
sie ein Verwaltungsverfahren durchführt. Dies gilt 
nicht, wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht auf 
Grund von Rechtsvorschriften 
1. von Amts wegen oder auf Antrag tätig wer-

den muss;
2. nur auf Antrag tätig werden darf und ein An-

trag nicht vorliegt.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ermittelt den 
Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art 
und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen 
und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie 
nicht gebunden. Die kirchliche Datenschutzauf-
sicht hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch 
die für die Beteiligten günstigen Umstände zu be-
rücksichtigen.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht darf die Entge-
gennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb 
verweigern, weil sie die Erklärung oder den An-
trag in der Sache für unzulässig oder unbegründet 
hält.

(3) Die kirchliche Datenschutzaufsicht bedient sich 
der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem 
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für er-
forderlich hält. Sie kann insbesondere
1. Auskünfte jeder Art einholen,
2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständi-

ge vernehmen oder die schriftliche oder elek-
tronische Äußerung von Beteiligten, Sachver-
ständigen und Zeugen einholen,

3. Urkunden und Akten beiziehen,
4. den Augenschein einnehmen.

(4) Ein Vorverfahren findet nicht statt.

§ 5 Anhörung

(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in 
Rechte eines Beteiligten eingreift, ist ihm in Über-
einstimmung mit can. 50 CIC und § 47 Abs. 8 
KDG Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.
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(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn 
sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht ge-
boten ist, insbesondere wenn 
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im 

Verzug oder im kirchlichen Interesse notwen-
dig erscheint,

2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für 
die Entscheidung maßgeblichen Frist in Frage 
gestellt würde,

3. von den tatsächlichen Angaben eines Betei-
ligten, die dieser in einem Antrag oder einer 
Erklärung gemacht hat, nicht zu seinen Un-
gunsten abgewichen werden soll,

4. die kirchliche Datenschutzaufsicht gleichartige 
Verwaltungsakte in größerer Zahl erlassen will.

(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingen-
des kirchliches Interesse entgegensteht.

§ 6 Akteneinsicht durch Beteiligte

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht hat den Betei-
ligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden 
Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur 
Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtli-
chen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum 
Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht für 
Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten 
zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. 

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ist zur Gestat-
tung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit 
durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung der Auf-
gaben der kirchlichen Datenschutzaufsicht beein-
trächtigt, das Bekanntwerden des Inhalts der Ak-
ten kirchlichen Interessen Nachteile bereiten würde 
oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz oder 
ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berech-
tigten Interessen der Beteiligten oder dritter Perso-
nen, geheim gehalten werden müssen.

(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht, die die Akten führt.

§ 7 Fristen und Termine

(1) Für die Berechnung von Fristen und für die Bestim-
mung von Terminen gelten die §§ 187 bis 193 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend, soweit 
nicht durch die nachfolgenden Absätze etwas an-
deres bestimmt ist.

(2) Der Lauf einer Frist, die von der kirchlichen Da-

tenschutzaufsicht gesetzt wird, beginnt mit dem 
Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist folgt, außer 
wenn dem Adressaten etwas anderes mitgeteilt 
wird.

(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen 
gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so en-
det die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden 
Werktags. Dies gilt nicht, wenn dem Adressaten 
unter Hinweis auf diese Vorschrift ein bestimmter 
Tag als Ende der Frist mitgeteilt worden ist.

(4) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden 
Sonntage, gesetzliche Feiertage oder Sonnabende 
mitgerechnet.

(5) Fristen, die von der kirchlichen Datenschutzauf-
sicht gesetzt sind, können verlängert werden. 
Sind solche Fristen bereits abgelaufen, so können 
sie rückwirkend verlängert werden, insbesondere 
wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf 
eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 
Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann die Ver-
längerung der Frist nach § 10 mit einer Nebenbe-
stimmung verbinden.

§ 8 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine 
gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-
währen. Das Verschulden eines Vertreters ist dem 
Vertretenen zuzurechnen.

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen 
zur Begründung des Antrags sind bei der An-
tragstellung oder im Verfahren über den Antrag 
glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist 
ist die versäumte Handlung nachzuholen. Ist dies 
geschehen, so kann Wiedereinsetzung auch ohne 
Antrag gewährt werden.

(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten 
Frist kann die Wiedereinsetzung nicht mehr be-
antragt oder die versäumte Handlung nicht mehr 
nachgeholt werden, außer wenn dies vor Ablauf 
der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich 
war.

(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entschei-
det die kirchliche Datenschutzaufsicht, die über 
die versäumte Handlung zu befinden hat.
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(5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich 
aus einer Rechtsvorschrift ergibt, dass sie ausge-
schlossen ist.

Abschnitt 2 – Zustandekommen des Verwaltungs-
aktes

§ 9 Begriff des Verwaltungsaktes und Ermessensaus-
übung

(1) Verwaltungsakt im Sinne dieses Gesetzes ist jede 
Verfügung, Entscheidung oder andere kirchen-
hoheitliche Maßnahme, die die kirchliche Daten-
schutzaufsicht zur Regelung eines Einzelfalls auf 
dem Gebiet des kirchlichen Datenschutzrechts trifft 
und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach au-
ßen gerichtet ist.

(2) Ist die kirchliche Datenschutzaufsicht ermächtigt, 
nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Er-
messen entsprechend dem Zweck der Ermächti-
gung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen 
des Ermessens einzuhalten.

 
§ 10 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt

(1) Ein Verwaltungsakt darf nach pflichtgemäßem Er-
messen mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den: Er kann versehen werden mit 
1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünsti-

gung oder Belastung zu einem bestimmten 
Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen be-
stimmten Zeitraum gilt (Befristung),

2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder 
der Wegfall einer Vergünstigung oder einer 
Belastung von dem ungewissen Eintritt ei-
nes zukünftigen Ereignisses abhängt (Bedin-
gung), 

3. einem Vorbehalt des Widerrufs

oder verbunden werden mit

4. einer Bestimmung, durch die dem Begünstig-
ten ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorge-
schrieben wird (Auflage),

5. einem Vorbehalt der nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder Ergänzung einer 
Auflage.

(2) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Ver-
waltungsaktes nicht zuwiderlaufen.

§ 11 Bestimmtheit, Form und Begründung des Verwal-
tungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend 
bestimmt sein.

(2) Der Verwaltungsakt muss schriftlich erlassen und 
begründet werden. In Ausnahmefällen, insbeson-
dere bei Dringlichkeit, kann er auch in Textform 
oder mündlich erlassen werden. Ein mündlich er-
lassener Verwaltungsakt ist schriftlich zu bestäti-
gen und mit einer Begründung zu versehen; ein in 
Textform erlassener Verwaltungsakt ist mit einer 
Begründung zu versehen.

(3) In der Begründung sind die wesentlichen tatsäch-
lichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die 
die kirchliche Datenschutzaufsicht zu ihrer Ent-
scheidung bewogen haben. Die Begründung von 
Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichts-
punkte erkennen lassen, von denen die kirchliche 
Datenschutzaufsicht bei der Ausübung ihres Er-
messens ausgegangen ist.

(4) Einer wenigstens summarischen Begründung be-
darf es, 
1. soweit demjenigen, für den der Verwaltungs-

akt bestimmt ist oder der von ihm betroffen 
wird, die Auffassung der kirchlichen Daten-
schutzaufsicht über die Sach- und Rechtslage 
bereits bekannt oder auch ohne Begründung 
für ihn ohne weiteres erkennbar ist,

2. wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht 
gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl 
erlässt und die Begründung nach den Umstän-
den des Einzelfalls nicht geboten ist,

3. wenn sich dies aus einer kirchlichen oder 
staatlichen Rechtsvorschrift ergibt.

(5) Einer Begründung bedarf es nicht, soweit die 
kirchliche Datenschutzaufsicht einem Antrag ent-
spricht oder einer Erklärung folgt und der Verwal-
tungsakt nicht in Rechte eines anderen eingreift.

§ 12 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt der kirchlichen Datenschutz-
aufsicht ist demjenigen Beteiligten bekannt zu 
geben, für den er bestimmt ist oder der von ihm 
betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so 
kann die Bekanntgabe ihm gegenüber vorgenom-
men werden. 
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(2) Ein in Schriftform erlassener Verwaltungsakt gilt 
bei der Übermittlung durch die Post im Inland am 
dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als be-
kannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der Verwal-
tungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt 
zugegangen ist; im Zweifel hat die Datenschutz-
aufsicht den Zugang des Verwaltungsaktes und 
den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. 

(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt ge-
geben werden, wenn dies durch kirchliche oder 
staatliche Rechtsvorschrift zugelassen ist.

(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines in Schrift- oder 
Textform erlassenen Verwaltungsaktes wird da-
durch bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüb-
lich bekannt gemacht wird. Der Verwaltungsakt 
gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekannt-
machung als bekannt gegeben. 

§ 13 Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt

Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann Schreibfehler 
und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in einem Ver-
waltungsakt jederzeit berichtigen. Bei berechtigtem 
Interesse des Beteiligten ist zu berichtigen. Die kirchli-
che Datenschutzaufsicht ist berechtigt, die Vorlage des 
Dokuments zu verlangen, das berichtigt werden soll.

§ 14 Rechtsbehelfsbelehrung

(1) Einem in Schrift- oder in Textform erlassenen Ver-
waltungsakt, der der Anfechtung unterliegt, ist 
eine Erklärung beizufügen, durch die der Betei-
ligte über den Rechtsbehelf, der gegen den Ver-
waltungsakt gegeben ist, über die kirchliche Da-
tenschutzaufsicht oder das Gericht, bei denen der 
Rechtsbehelf einzulegen ist, den Sitz und über die 
einzuhaltende Frist belehrt wird (Rechtsbehelfsbe-
lehrung).

(2) Sofern nicht anderweitig, insbesondere in einer 
Kirchlichen Verwaltungsgerichtsordnung, etwas 
anderes bestimmt ist, beginnt die Frist für einen 
Rechtsbehelf nur zu laufen, wenn der Beteiligte 
über den Rechtsbehelf, die kirchliche Datenschutz-
aufsicht oder das Gericht, bei dem der Rechtsbe-
helf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhalten-
de Frist schriftlich oder in Textform belehrt worden 
ist. Im Falle des § 11 Abs. 2 Satz 3 1.  Halbsatz 
beginnt der Fristlauf mit der schriftlichen Bestäti-
gung des Verwaltungsaktes.

(3) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig er-
teilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs unbe-
schadet der Bestimmungen des CIC nur innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntgabe oder Zustellung zu-
lässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der 
Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war 
oder eine schriftliche oder elektronische Beleh-
rung dahin erfolgt ist, dass ein Rechtsbehelf nicht 
gegeben sei. 

Abschnitt 3 – Bestandskraft des Verwaltungsaktes

§ 15 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, 
für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen 
wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm 
bekannt gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird 
mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt ge-
geben wird.

(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und 
soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, an-
derweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder 
auf andere Weise erledigt ist.

(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.

§ 16 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem 
besonders schwerwiegenden Fehler leidet und 
dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht 
kommenden Umstände offensichtlich ist.

(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraus-
setzungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt 
nichtig,
1. der schriftlich oder in Textform erlassen wor-

den ist, die erlassende kirchliche Datenschutz-
aufsicht aber nicht erkennen lässt,

2. der von einer unzuständigen kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht erlassen worden ist.

(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nich-
tig, weil 
1. eine durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung 

berufene Datenschutzaufsicht den für den 
Erlass des Verwaltungsaktes vorgeschriebenen 
Beschluss nicht gefasst hat,

2. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche 
Mitwirkung einer anderen Datenschutzauf-
sicht unterblieben ist.
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(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwal-
tungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, wenn der 
nichtige Teil so wesentlich ist, dass die kirchliche 
Datenschutzaufsicht den Verwaltungsakt ohne 
den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.

(5) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann die Nich-
tigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf 
Antrag ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller 
hieran ein berechtigtes Interesse hat. 

§ 17 Heilung von Verfahrens- und Formfehlern

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht den Verwaltungsakt nach § 16 
nichtig macht, ist unbeachtlich, wenn
1. der für den Erlass des Verwaltungsaktes er-

forderliche Antrag nachträglich gestellt wird,
2. die erforderliche Begründung nachträglich 

gegeben wird,
3. die erforderliche Anhörung eines Beteiligten 

nachgeholt wird.

(2) Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Ab-
schluss der letzten Tatsacheninstanz eines daten-
schutzgerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden.

(3) Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Be-
gründung oder ist die erforderliche Anhörung 
eines Beteiligten vor Erlass des Verwaltungsaktes 
unterblieben und ist dadurch die rechtzeitige An-
fechtung des Verwaltungsaktes versäumt worden, 
so gilt die Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als 
nicht verschuldet.

§ 18 Folgen von Verfahrens- und Formfehlern

Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach 
§ 16 nichtig ist, kann nicht allein deshalb beansprucht 
werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über 
das Verfahren oder die Form zustande gekommen ist, 
wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entschei-
dung in der Sache nicht beeinflusst hat.

§ 19 Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes

(1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen an-
deren Verwaltungsakt umgedeutet werden, wenn 
er auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von der er-
lassenden kirchlichen Datenschutzaufsicht in der 
geschehenen Verfahrensweise und Form rechtmä-
ßig hätte erlassen werden können und wenn die 
Voraussetzungen für dessen Erlass erfüllt sind.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in 
den der fehlerhafte Verwaltungsakt umzudeuten 
wäre, der erkennbaren Absicht der erlassenden 
kirchlichen Datenschutzaufsicht widerspräche 
oder seine Rechtsfolgen für den Betroffenen un-
günstiger wären als die des fehlerhaften Verwal-
tungsaktes. Eine Umdeutung ist ferner unzulässig, 
wenn der fehlerhafte Verwaltungsakt nicht zu-
rückgenommen werden dürfte.

(3) Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebunde-
ne Entscheidung ergehen kann, kann nicht in eine 
Ermessensentscheidung umgedeutet werden. 

(4) § 5 ist entsprechend anzuwenden.

§ 20 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes

(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch 
nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder 
für die Vergangenheit zurückgenommen werden. 
Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen 
rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder be-
stätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), darf 
nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 
4 zurückgenommen werden. 

(2) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt zurück-
genommen, so hat die kirchliche Datenschutzauf-
sicht dem Betroffenen auf Antrag den Vermögens-
nachteil auszugleichen, den er dadurch erleidet, 
dass er auf den Bestand des Verwaltungsaktes 
vertraut hat, soweit das Vertrauen unter Abwä-
gung mit dem kirchlichen Interesse schutzwürdig 
ist. Auf Vertrauen kann sich der Betroffene nicht 
berufen, wenn er 

1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täu-
schung, Drohung oder Bestechung erwirkt 
hat,

2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt 
hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig 
oder unvollständig waren,

3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes 
kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte.

Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den 
Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, das der 
Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsak-
tes hat. Der auszugleichende Vermögensnachteil 
wird durch die Datenschutzaufsicht festgesetzt. 
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Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres gel-
tend gemacht werden; die Frist beginnt, sobald die 
kirchliche Datenschutzaufsicht den Betroffenen auf 
sie hingewiesen hat. 

(3) Erhält die kirchliche Datenschutzaufsicht von Tat-
sachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines 
rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, so 
ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit 
dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies 
gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1. 

(4) Über die Rücknahme entscheidet die kirchliche 
Datenschutzaufsicht. 

§ 21 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwal-
tungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar ge-
worden ist, in Übereinstimmung mit cc. 47 und 58 
CIC ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt 
gleichen Inhalts erneut erlassen werden müsste oder 
aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist.

(2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt 
darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden 
ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zu-
kunft nur widerrufen werden,
1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zu-

gelassen oder im Verwaltungsakt vorbehalten 
ist,

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage 
verbunden ist und der Begünstigte diese nicht 
oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist 
erfüllt hat,

3. wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht auf 
Grund nachträglich eingetretener Tatsachen 
berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu 
erlassen, und wenn ohne den Widerruf das 
kirchliche Interesse gefährdet würde,

4. wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht auf 
Grund einer geänderten Rechtsvorschrift be-
rechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu 
erlassen, soweit der Begünstigte von der Ver-
günstigung noch keinen Gebrauch gemacht 
hat, und wenn ohne den Widerruf das kirch-
liche Interesse gefährdet würde,

5. um schwere Nachteile für das kirchliche Inter-
esse zu verhüten oder zu beseitigen.

§ 20 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem 
Wirksamwerden des Widerrufs unwirksam, wenn 
die kirchliche Datenschutzaufsicht keinen anderen 
Zeitpunkt bestimmt.

(4) Über den Widerruf entscheidet die kirchliche Da-
tenschutzaufsicht.

(5) Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den 
Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 widerrufen, so 
hat die kirchliche Datenschutzaufsicht den Betrof-
fenen auf Antrag für den Vermögensnachteil zu 
entschädigen, den dieser dadurch erleidet, dass 
er auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut 
hat, soweit das Vertrauen schutzwürdig ist. § 20 
Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 

§ 22 Wiederaufgreifen des Verfahrens

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht hat auf Antrag 
des Betroffenen über die Aufhebung oder Ände-
rung eines unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu 
entscheiden, wenn 
1. sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegen-

de Sach- oder Rechtslage nachträglich zuguns-
ten des Betroffenen geändert hat,

2. neue Beweismittel vorliegen, die eine dem 
Betroffenen günstigere Entscheidung herbei-
geführt haben würden,

3. Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 
der Zivilprozessordnung gegeben sind.

(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene 
ohne grobes Verschulden außerstande war, den 
Grund für das Wiederaufgreifen in dem früheren 
Verfahren, insbesondere durch Rechtsbehelf, gel-
tend zu machen.

(3) Der Antrag muss binnen drei Monaten gestellt 
werden. Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem 
der Betroffene von dem Grund für das Wiederauf-
greifen Kenntnis erhalten hat.

(4) Über den Antrag entscheidet die kirchliche Daten-
schutzaufsicht. 

(5) Die Vorschriften des § 20 Absatz 1 Satz 1 und des 
§ 21 Absatz 1 bleiben unberührt.

Abschnitt 4 – Verwaltungszustellung

§ 23 Zustellung



- 265 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 3/2021

Die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungsangele-
genheiten der kirchlichen Datenschutzaufsicht, die nach 
dem Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz oder die-
sem Gesetz zuzustellen sind, geschieht

1. bei der Zustellung durch die Post durch Ein-
schreiben oder durch Postzustellung mit Zu-
stellungsurkunde,

2. bei der Zustellung durch die Datenschutzauf-
sicht durch Übergabe an den Empfänger; wird 
die Annahme des Schriftstückes oder die Un-
terschrift unter das Empfangsbekenntnis ver-
weigert, so gilt das Schriftstück im Zeitpunkt 
der Weigerung als zugestellt, wenn eine Nie-
derschrift über den Vorgang zu den Akten 
gebracht ist.

§ 24 Anwendbare Regelungen zur Verwaltungszustel-
lung

Die Regelungen des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Bundes zur Zustellung an gesetzliche Vertreter und 
Bevollmächtigte, die Heilung von Zustellungsmängeln, 
die Zustellung im Ausland und die Zustellung durch die 
Post mit Zustellungsurkunde, per Einschreiben oder ge-
gen Empfangsbekenntnis gelten entsprechend. 

Abschnitt 5 – Verfahren in Anordnungs- und Buß-
geldsachen

§ 25 Anwendung der Vorschriften über das Bußgeld-
verfahren

(1) Für Verstöße gegen datenschutzrechtliche Bestim-
mungen, die gemäß § 51 KDG mit einem Bußgeld 
geahndet werden sollen, gelten, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
sinngemäß. Die §§ 17, 35 und 36 OWiG finden 
keine Anwendung.

(2) Für Verwaltungsverfahren zur Verhängung eines 
Bußgeldes wegen eines datenschutzrechtlichen 
Verstoßes gelten, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmt, die Vorschriften des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten und der allgemeinen 
Gesetze über das Strafverfahren, namentlich der 
Strafprozessordnung und des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes, entsprechend. Die §§ 56 bis 58, 
87, 88, 99 und 100 OWiG finden keine Anwen-
dung.

§ 26 Durchsetzung und Vollstreckung von Bußgeldbe-
scheiden und anderen Anordnungen der kirchlichen 
Datenschutzaufsicht

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ist berechtigt, 
sich im Wege der Amtshilfe der kirchlichen Auf-
sichtsbehörde des Bußgeldschuldners zu bedie-
nen, um diesen mit den ihr zur Verfügung stehen-
den Mitteln der Rechtsaufsicht zu veranlassen, die 
Bußgeldforderung zu begleichen.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann auf der 
Grundlage eines von ihr erlassenen Bußgeldbe-
scheides andere kirchliche Dienststellen verpflich-
ten, die einem Verantwortlichen oder einer kirch-
lichen Stelle im Sinne des § 3 Abs. 1 lit. b) oder 
lit. c) KDG zustehenden finanziellen Forderungen 
oder Zuschussansprüche ganz oder teilweise an 
die kirchliche Datenschutzaufsicht zu leisten, um 
auf diese Weise die Geldbuße zu vollstrecken oder 
zu sichern.

(3) Kommen die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
kirchlichen Stellen einem Antrag der kirchlichen 
Datenschutzaufsicht nicht nach, ist diese berech-
tigt, die Bischöfliche Aufsicht einzuschalten, um 
rechtmäßige Zustände herzustellen. 

(4) Besteht die Möglichkeit einer staatlichen Vollstre-
ckungshilfe, kann die kirchliche Datenschutzauf-
sicht stattdessen diese in Anspruch nehmen.

(5) Unbeschadet ihrer jeweiligen Rechtsform ist die 
kirchliche Datenschutzaufsicht Inhaberin der Buß-
geldforderung und mithin Vollstreckungsgläubi-
gerin.

(6) Unbeschadet des § 47 Abs. 3 KDG gelten die Ab-
sätze 1 und 3 entsprechend für sonstige Anord-
nungen der kirchlichen Datenschutzaufsicht im 
Sinne des § 47 Abs. 5 KDG.

Abschnitt 6 – Schlussbestimmungen

§ 27 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
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Nr. 210 Gesetz über das Verwaltungsverfahren im 
kirchlichen Datenschutz (KDS-VwVfG) in der Fas-
sung des Beschlusses der Vollversammlung des 
Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 23. 
November 2020

Präambel

Unter Berücksichtigung der kirchenrechtlichen Vorga-
ben, insbesondere des Codex Iuris Canonici (CIC), wird 
hiermit das nachfolgende Gesetz erlassen, auf dessen 
Grundlage die kirchliche Datenschutzaufsicht im Rah-
men ihrer Zuständigkeiten nach Art. 91 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung 
– DSGVO) und §§ 42 ff. des Gesetzes über den Kirchli-
chen Datenschutz (KDG) handelt.

Abschnitt 1 – Anwendungsbereich und Verfahrens-
grundsätze

§ 1 Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die nach außen gerichtete Tä-
tigkeit der gemäß Art. 91 Abs. 2 DSGVO, §§ 42 ff. 
KDG errichteten kirchlichen Datenschutzaufsicht (daten-
schutzbezogenes Verwaltungsverfahren) zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben aus Kapitel 6 und Kapitel 7 des KDG.

§ 2 Beteiligte

(1) Beteiligte sind
1. die betroffene Person im Sinne des § 4 Nr. 1. 

KDG,
2. der Verantwortliche im Sinne des § 4 Nr. 9. 

KDG,
3. der Auftragsverarbeiter im Sinne des § 4 Nr. 

10. KDG,
4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der kirch-

lichen Datenschutzaufsicht zu dem Verfahren 
hinzugezogen worden sind.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann von Amts 
wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtli-
che Interessen durch den Ausgang des Verfahrens 
berührt werden können, als Beteiligte hinzuziehen.

(3) Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 vorliegen, wird dadurch nicht 
Beteiligter.

§ 3 Bevollmächtigte und Beistände

(1) Im Verwaltungsverfahren kann sich jeder Beteilig-
te in jeder Lage des Verfahrens durch einen Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Der Bevollmäch-
tigte hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich 
nachzuweisen. Ein Widerruf der Vollmacht wird 
der kirchlichen Datenschutzaufsicht gegenüber 
erst wirksam, wenn er ihr zugeht.

(2) Ein Beteiligter kann sich bei Verhandlungen und 
Besprechungen eines Beistandes bedienen. Das 
von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem 
Beteiligten vorgebracht, soweit der Beteiligte dem 
nicht unverzüglich widerspricht.

§ 4 Verfahrensgrundsätze

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht entscheidet 
nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann 
sie ein Verwaltungsverfahren durchführt. Dies gilt 
nicht, wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht auf 
Grund von Rechtsvorschriften 
1. von Amts wegen oder auf Antrag tätig wer-

den muss;
2. nur auf Antrag tätig werden darf und ein An-

trag nicht vorliegt.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ermittelt den 
Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art 
und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen 
und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie 
nicht gebunden. Die kirchliche Datenschutzauf-
sicht hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch 
die für die Beteiligten günstigen Umstände zu be-
rücksichtigen.

(3) Die kirchliche Datenschutzaufsicht darf die Entge-
gennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb 
verweigern, weil sie die Erklärung oder den An-
trag in der Sache für unzulässig oder unbegründet 
hält.

(4) Die kirchliche Datenschutzaufsicht bedient sich 
der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem 
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für er-
forderlich hält. Sie kann insbesondere 
1. Auskünfte jeder Art einholen,
2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständi-

ge vernehmen oder die schriftliche oder elek-
tronische Äußerung von Beteiligten, Sachver-
ständigen und Zeugen einholen,
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3. Urkunden und Akten beiziehen,
4. den Augenschein einnehmen.

(5) Ein Vorverfahren findet nicht statt.

§ 5 Anhörung

(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in 
Rechte eines Beteiligten eingreift, ist ihm in Über-
einstimmung mit can. 50 CIC und § 47 Abs. 8 
KDG Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.

(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn 
sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht ge-
boten ist, insbesondere wenn 
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im 

Verzug oder im kirchlichen Interesse notwen-
dig erscheint,

2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für 
die Entscheidung maßgeblichen Frist in Frage 
gestellt würde,

3. von den tatsächlichen Angaben eines Betei-
ligten, die dieser in einem Antrag oder einer 
Erklärung gemacht hat, nicht zu seinen Un-
gunsten abgewichen werden soll,

4. die kirchliche Datenschutzaufsicht gleichartige 
Verwaltungsakte in größerer Zahl erlassen will.

(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingen-
des kirchliches Interesse entgegensteht.

§ 6 Akteneinsicht durch Beteiligte

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht hat den Betei-
ligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden 
Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur 
Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtli-
chen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum 
Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht für 
Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten 
zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. 

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ist zur Gestat-
tung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit 
durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung der Auf-
gaben der kirchlichen Datenschutzaufsicht beein-
trächtigt, das Bekanntwerden des Inhalts der Ak-
ten kirchlichen Interessen Nachteile bereiten würde 
oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz oder 
ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berech-
tigten Interessen der Beteiligten oder dritter Perso-
nen, geheim gehalten werden müssen.

(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht, die die Akten führt.

§ 7 Fristen und Termine

(1) Für die Berechnung von Fristen und für die Bestim-
mung von Terminen gelten die §§ 187 bis 193 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend, soweit 
nicht durch die nachfolgenden Absätze etwas an-
deres bestimmt ist.

(2) Der Lauf einer Frist, die von der kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht gesetzt wird, beginnt mit dem 
Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist folgt, außer 
wenn dem Adressaten etwas anderes mitgeteilt 
wird.

(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen 
gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so en-
det die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden 
Werktags. Dies gilt nicht, wenn dem Adressaten 
unter Hinweis auf diese Vorschrift ein bestimmter 
Tag als Ende der Frist mitgeteilt worden ist.

(4) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden 
Sonntage, gesetzliche Feiertage oder Sonnabende 
mitgerechnet.

(5) Fristen, die von der kirchlichen Datenschutzaufsicht 
gesetzt sind, können verlängert werden. Sind sol-
che Fristen bereits abgelaufen, so können sie rück-
wirkend verlängert werden, insbesondere wenn es 
unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetrete-
nen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. Die kirchliche 
Datenschutzaufsicht kann die Verlängerung der Frist 
nach § 10 mit einer Nebenbestimmung verbinden.

§ 8 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine 
gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-
währen. Das Verschulden eines Vertreters ist dem 
Vertretenen zuzurechnen.

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen 
zur Begründung des Antrags sind bei der An-
tragstellung oder im Verfahren über den Antrag 
glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist 
ist die versäumte Handlung nachzuholen. Ist dies 
geschehen, so kann Wiedereinsetzung auch ohne 
Antrag gewährt werden.
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(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist 
kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt 
oder die versäumte Handlung nicht mehr nachge-
holt werden, außer wenn dies vor Ablauf der Jahres-
frist infolge höherer Gewalt unmöglich war.

(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entschei-
det die kirchliche Datenschutzaufsicht, die über 
die versäumte Handlung zu befinden hat.

(5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich 
aus einer Rechtsvorschrift ergibt, dass sie ausge-
schlossen ist.

Abschnitt 2 – Zustandekommen des Verwaltungs-
aktes

§ 9 Begriff des Verwaltungsaktes und Ermessensaus-
übung

(1) Verwaltungsakt im Sinne dieses Gesetzes ist jede 
Verfügung, Entscheidung oder andere kirchen-
hoheitliche Maßnahme, die die kirchliche Daten-
schutzaufsicht zur Regelung eines Einzelfalls auf 
dem Gebiet des kirchlichen Datenschutzrechts 
trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung 
nach außen gerichtet ist.

(2) Ist die kirchliche Datenschutzaufsicht ermächtigt, 
nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Er-
messen entsprechend dem Zweck der Ermächti-
gung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen 
des Ermessens einzuhalten.

 
§ 10 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt

(1) Ein Verwaltungsakt darf nach pflichtgemäßem Er-
messen mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den: Er kann versehen werden mit 

1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünsti-
gung oder Belastung zu einem bestimmten 
Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen be-
stimmten Zeitraum gilt (Befristung),

2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder 
der Wegfall einer Vergünstigung oder einer 
Belastung von dem ungewissen Eintritt eines 
zukünftigen Ereignisses abhängt (Bedingung), 

3. einem Vorbehalt des Widerrufs

oder verbunden werden mit

4. einer Bestimmung, durch die dem Begünstig-

ten ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorge-
schrieben wird (Auflage),

5. einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnah-
me, Änderung oder Ergänzung einer Auflage.

(2) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Ver-
waltungsaktes nicht zuwiderlaufen.

§ 11 Bestimmtheit, Form und Begründung des Verwal-
tungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend 
bestimmt sein.

(2) Der Verwaltungsakt muss schriftlich erlassen und 
begründet werden. In Ausnahmefällen, insbeson-
dere bei Dringlichkeit, kann er auch in Textform 
oder mündlich erlassen werden. Ein mündlich er-
lassener Verwaltungsakt ist schriftlich zu bestäti-
gen und mit einer Begründung zu versehen; ein in 
Textform erlassener Verwaltungsakt ist mit einer 
Begründung zu versehen.

(3) In der Begründung sind die wesentlichen tatsäch-
lichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die 
die kirchliche Datenschutzaufsicht zu ihrer Ent-
scheidung bewogen haben. Die Begründung von 
Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichts-
punkte erkennen lassen, von denen die kirchliche 
Datenschutzaufsicht bei der Ausübung ihres Er-
messens ausgegangen ist.

(4) Einer wenigstens summarischen Begründung be-
darf es, 
1. soweit demjenigen, für den der Verwaltungs-

akt bestimmt ist oder der von ihm betroffen 
wird, die Auffassung der kirchlichen Daten-
schutzaufsicht über die Sach- und Rechtslage 
bereits bekannt oder auch ohne Begründung 
für ihn ohne weiteres erkennbar ist,

2. wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht 
gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl 
erlässt und die Begründung nach den Umstän-
den des Einzelfalls nicht geboten ist,

3. wenn sich dies aus einer kirchlichen oder 
staatlichen Rechtsvorschrift ergibt.

(5) Einer Begründung bedarf es nicht, soweit die 
kirchliche Datenschutzaufsicht einem Antrag 
entspricht oder einer Erklärung folgt und der 
Verwaltungsakt nicht in Rechte eines anderen 
eingreift.
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§ 12 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt der kirchlichen Datenschutz-
aufsicht ist demjenigen Beteiligten bekannt zu 
geben, für den er bestimmt ist oder der von ihm 
betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so 
kann die Bekanntgabe ihm gegenüber vorgenom-
men werden. 

(2) Ein in Schriftform erlassener Verwaltungsakt gilt 
bei der Übermittlung durch die Post im Inland am 
dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als be-
kannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der Verwal-
tungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt 
zugegangen ist; im Zweifel hat die Datenschutz-
aufsicht den Zugang des Verwaltungsaktes und 
den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. 

(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt ge-
geben werden, wenn dies durch kirchliche oder 
staatliche Rechtsvorschrift zugelassen ist.

(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines in Schrift- oder 
Textform erlassenen Verwaltungsaktes wird da-
durch bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüb-
lich bekannt gemacht wird. Der Verwaltungsakt 
gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekannt-
machung als bekannt gegeben. 

§ 13 Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt

Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann Schreibfehler 
und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in einem Ver-
waltungsakt jederzeit berichtigen. Bei berechtigtem In-
teresse des Beteiligten ist zu berichtigen. Die kirchliche 
Datenschutzaufsicht ist berechtigt, die Vorlage des 
Dokuments zu verlangen, das berichtigt werden soll.

§ 14 Rechtsbehelfsbelehrung

(1) Einem in Schrift- oder in Textform erlassenen Ver-
waltungsakt, der der Anfechtung unterliegt, ist 
eine Erklärung beizufügen, durch die der Betei-
ligte über den Rechtsbehelf, der gegen den Ver-
waltungsakt gegeben ist, über die kirchliche Da-
tenschutzaufsicht oder das Gericht, bei denen der 
Rechtsbehelf einzulegen ist, den Sitz und über die 
einzuhaltende Frist belehrt wird (Rechtsbehelfsbe-
lehrung).

(2) Sofern nicht anderweitig, insbesondere in einer 
Kirchlichen Verwaltungsgerichtsordnung, etwas 
anderes bestimmt ist, beginnt die Frist für einen 

Rechtsbehelf nur zu laufen, wenn der Beteiligte 
über den Rechtsbehelf, die kirchliche Datenschutz-
aufsicht oder das Gericht, bei dem der Rechtsbe-
helf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhalten-
de Frist schriftlich oder in Textform belehrt worden 
ist. Im Falle des § 11 Abs. 2 Satz 3 1.  Halbsatz 
beginnt der Fristlauf mit der schriftlichen Bestäti-
gung des Verwaltungsaktes.

(3) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig er-
teilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs unbe-
schadet der Bestimmungen des CIC nur innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntgabe oder Zustellung zu-
lässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der 
Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war 
oder eine schriftliche oder elektronische Beleh-
rung dahin erfolgt ist, dass ein Rechtsbehelf nicht 
gegeben sei. 

Abschnitt 3 – Bestandskraft des Verwaltungsaktes

§ 15 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für 
den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, 
in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt 
gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem 
Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird.

(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und 
soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, an-
derweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder 
auf andere Weise erledigt ist.

(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.

§ 16 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem 
besonders schwerwiegenden Fehler leidet und 
dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht 
kommenden Umstände offensichtlich ist.

(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraus-
setzungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt 
nichtig,
1. der schriftlich oder in Textform erlassen wor-

den ist, die erlassende kirchliche Datenschutz-
aufsicht aber nicht erkennen lässt,

2. der von einer unzuständigen kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht erlassen worden ist.

(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nich-
tig, weil 
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1. eine durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung 
berufene Datenschutzaufsicht den für den 
Erlass des Verwaltungsaktes vorgeschriebenen 
Beschluss nicht gefasst hat,

2. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche 
Mitwirkung einer anderen Datenschutzauf-
sicht unterblieben ist.

(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwal-
tungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, wenn der 
nichtige Teil so wesentlich ist, dass die kirchliche 
Datenschutzaufsicht den Verwaltungsakt ohne 
den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.

(5) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann die Nich-
tigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf 
Antrag ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller 
hieran ein berechtigtes Interesse hat. 

§ 17 Heilung von Verfahrens- und Formfehlern

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht den Verwaltungsakt nach § 16 
nichtig macht, ist unbeachtlich, wenn
1. der für den Erlass des Verwaltungsaktes er-

forderliche Antrag nachträglich gestellt wird,
2. die erforderliche Begründung nachträglich 

gegeben wird,
3. die erforderliche Anhörung eines Beteiligten 

nachgeholt wird.

(2) Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Ab-
schluss der letzten Tatsacheninstanz eines daten-
schutzgerichtlichen Verfahrens nachgeholt wer-
den.

(3) Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Be-
gründung oder ist die erforderliche Anhörung 
eines Beteiligten vor Erlass des Verwaltungsaktes 
unterblieben und ist dadurch die rechtzeitige An-
fechtung des Verwaltungsaktes versäumt worden, 
so gilt die Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als 
nicht verschuldet. 

§ 18 Folgen von Verfahrens- und Formfehlern

Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach 
§ 16 nichtig ist, kann nicht allein deshalb beansprucht 
werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über 
das Verfahren oder die Form zustande gekommen ist, 
wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entschei-
dung in der Sache nicht beeinflusst hat.

§ 19 Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes

(1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen 
anderen Verwaltungsakt umgedeutet werden, 
wenn er auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von 
der erlassenden kirchlichen Datenschutzaufsicht 
in der geschehenen Verfahrensweise und Form 
rechtmäßig hätte erlassen werden können und 
wenn die Voraussetzungen für dessen Erlass er-
füllt sind.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in 
den der fehlerhafte Verwaltungsakt umzudeuten 
wäre, der erkennbaren Absicht der erlassenden 
kirchlichen Datenschutzaufsicht widerspräche 
oder seine Rechtsfolgen für den Betroffenen un-
günstiger wären als die des fehlerhaften Verwal-
tungsaktes. Eine Umdeutung ist ferner unzulässig, 
wenn der fehlerhafte Verwaltungsakt nicht zu-
rückgenommen werden dürfte.

(3) Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebun-
dene Entscheidung ergehen kann, kann nicht in 
eine Ermessensentscheidung umgedeutet wer-
den. 

(4) § 5 ist entsprechend anzuwenden.

§ 20 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes

(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch 
nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder 
für die Vergangenheit zurückgenommen wer-
den. Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder ei-
nen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder 
bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), 
darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 
2 bis 4 zurückgenommen werden. 

(2) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt zurückge-
nommen, so hat die kirchliche Datenschutzaufsicht 
dem Betroffenen auf Antrag den Vermögensnach-
teil auszugleichen, den er dadurch erleidet, dass er 
auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, 
soweit das Vertrauen unter Abwägung mit dem 
kirchlichen Interesse schutzwürdig ist. Auf Vertrau-
en kann sich der Betroffene nicht berufen, wenn er 
1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täu-

schung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat,
2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt 

hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig 
oder unvollständig waren,
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3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes 
kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte.

Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den 
Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, das der 
Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsak-
tes hat. Der auszugleichende Vermögensnachteil 
wird durch die Datenschutzaufsicht festgesetzt. 
Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres gel-
tend gemacht werden; die Frist beginnt, sobald die 
kirchliche Datenschutzaufsicht den Betroffenen auf 
sie hingewiesen hat. 

(3) Erhält die kirchliche Datenschutzaufsicht von Tat-
sachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines 
rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, so 
ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit 
dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies 
gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1. 

(4) Über die Rücknahme entscheidet die kirchliche 
Datenschutzaufsicht. 

§ 21 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwal-
tungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar 
geworden ist, in Übereinstimmung mit cc. 47 und 
58 CIC ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden, außer wenn ein Ver-
waltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen wer-
den müsste oder aus anderen Gründen ein Wider-
ruf unzulässig ist.

(2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt 
darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden 
ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zu-
kunft nur widerrufen werden,
1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zu-

gelassen oder im Verwaltungsakt vorbehalten 
ist,

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage 
verbunden ist und der Begünstigte diese nicht 
oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist 
erfüllt hat,

3. wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht auf 
Grund nachträglich eingetretener Tatsachen 
berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu 
erlassen, und wenn ohne den Widerruf das 
kirchliche Interesse gefährdet würde,

4. wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht auf 
Grund einer geänderten Rechtsvorschrift be-

rechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu 
erlassen, soweit der Begünstigte von der Ver-
günstigung noch keinen Gebrauch gemacht 
hat, und wenn ohne den Widerruf das kirch-
liche Interesse gefährdet würde,

5. um schwere Nachteile für das kirchliche Inter-
esse zu verhüten oder zu beseitigen.

§ 20 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem 
Wirksamwerden des Widerrufs unwirksam, wenn 
die kirchliche Datenschutzaufsicht keinen anderen 
Zeitpunkt bestimmt.

(4) Über den Widerruf entscheidet die kirchliche Da-
tenschutzaufsicht.

(5) Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den 
Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 widerrufen, so 
hat die kirchliche Datenschutzaufsicht den Be-
troffenen auf Antrag für den Vermögensnachteil 
zu entschädigen, den dieser dadurch erleidet, 
dass er auf den Bestand des Verwaltungsaktes 
vertraut hat, soweit das Vertrauen schutzwürdig 
ist. § 20 Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 

§ 22 Wiederaufgreifen des Verfahrens

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht hat auf Antrag 
des Betroffenen über die Aufhebung oder Ände-
rung eines unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu 
entscheiden, wenn 
1. sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegen-

de Sach- oder Rechtslage nachträglich zuguns-
ten des Betroffenen geändert hat,

2. neue Beweismittel vorliegen, die eine dem 
Betroffenen günstigere Entscheidung herbei-
geführt haben würden,

3. Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 
der Zivilprozessordnung gegeben sind.

(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene 
ohne grobes Verschulden außerstande war, den 
Grund für das Wiederaufgreifen in dem früheren 
Verfahren, insbesondere durch Rechtsbehelf, gel-
tend zu machen.

(3) Der Antrag muss binnen drei Monaten gestellt 
werden. Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem 
der Betroffene von dem Grund für das Wiederauf-
greifen Kenntnis erhalten hat.
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(4) Über den Antrag entscheidet die kirchliche Daten-
schutzaufsicht. 

(5) Die Vorschriften des § 20 Absatz 1 Satz 1 und des 
§ 21 Absatz 1 bleiben unberührt.

Abschnitt 4 – Verwaltungszustellung

§ 23 Zustellung

Die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungsangele-
genheiten der kirchlichen Datenschutzaufsicht, die nach 
dem Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz oder die-
sem Gesetz zuzustellen sind, geschieht 

1. bei der Zustellung durch die Post durch Ein-
schreiben oder durch Postzustellung mit Zu-
stellungsurkunde,

2. bei der Zustellung durch die Datenschutzaufsicht 
durch Übergabe an den Empfänger; wird die An-
nahme des Schriftstückes oder die Unterschrift 
unter das Empfangsbekenntnis verweigert, so 
gilt das Schriftstück im Zeitpunkt der Weigerung 
als zugestellt, wenn eine Niederschrift über den 
Vorgang zu den Akten gebracht ist.

§ 24 Anwendbare Regelungen zur Verwaltungszustel-
lung

Die Regelungen des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Bundes zur Zustellung an gesetzliche Vertreter und 
Bevollmächtigte, die Heilung von Zustellungsmängeln, 
die Zustellung im Ausland und die Zustellung durch die 
Post mit Zustellungsurkunde, per Einschreiben oder ge-
gen Empfangsbekenntnis gelten entsprechend. 

Abschnitt 5 – Verfahren in Anordnungs- und Buß-
geldsachen

§ 25 Anwendung der Vorschriften über das Bußgeld-
verfahren

(1) Für Verstöße gegen datenschutzrechtliche Bestim-
mungen, die gemäß § 51 KDG mit einem Bußgeld 
geahndet werden sollen, gelten, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
sinngemäß. Die §§ 17, 35 und 36 OWiG finden 
keine Anwendung.

(2) Für Verwaltungsverfahren zur Verhängung eines 
Bußgeldes wegen eines datenschutzrechtlichen 
Verstoßes gelten, soweit dieses Gesetz nichts an-
deres bestimmt, die Vorschriften des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten und der allgemeinen Geset-
ze über das Strafverfahren, namentlich der Straf-
prozessordnung und des Gerichtsverfassungsgeset-
zes, entsprechend. Die §§ 56 bis 58, 87, 88, 99 und 
100 OWiG finden keine Anwendung.

§ 26 Durchsetzung und Vollstreckung von Bußgeldbe-
scheiden und anderen Anordnungen der kirchlichen 
Datenschutzaufsicht

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ist berechtigt, 
sich im Wege der Amtshilfe der kirchlichen Auf-
sichtsbehörde des Bußgeldschuldners zu bedie-
nen, um diesen mit den ihr zur Verfügung stehen-
den Mitteln der Rechtsaufsicht zu veranlassen, die 
Bußgeldforderung zu begleichen.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann auf der 
Grundlage eines von ihr erlassenen Bußgeldbe-
scheides andere kirchliche Dienststellen verpflich-
ten, die einem Verantwortlichen oder einer kirch-
lichen Stelle im Sinne des § 3 Abs. 1 lit. b) oder 
lit. c) KDG zustehenden finanziellen Forderungen 
oder Zuschussansprüche ganz oder teilweise an 
die kirchliche Datenschutzaufsicht zu leisten, um 
auf diese Weise die Geldbuße zu vollstrecken oder 
zu sichern.

(3) Kommen die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
kirchlichen Stellen einem Antrag der kirchlichen 
Datenschutzaufsicht nicht nach, ist diese berech-
tigt, die Bischöfliche Aufsicht einzuschalten, um 
rechtmäßige Zustände herzustellen. 

(4) Besteht die Möglichkeit einer staatlichen Vollstre-
ckungshilfe, kann die kirchliche Datenschutzauf-
sicht stattdessen diese in Anspruch nehmen.

(5) Unbeschadet ihrer jeweiligen Rechtsform ist die 
kirchliche Datenschutzaufsicht Inhaberin der Buß-
geldforderung und mithin Vollstreckungsgläubi-
gerin.

(6) Unbeschadet des § 47 Abs. 3 KDG gelten die Ab-
sätze 1 und 3 entsprechend für sonstige Anord-
nungen der kirchlichen Datenschutzaufsicht im 
Sinne des § 47 Abs. 5 KDG.

Abschnitt 6 – Schlussbestimmungen

§ 27 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
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Nr. 211 Redaktionelle Änderung des § 20 Abs. 1 
und § 34 Abs. 1a AVO-VDD

§ 20 – (Bund) Jahressonderzahlung38

(1) ¹Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsver-
hältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahres-
sonderzahlung. 2Der oder die· Beschäftigte er-
hält auf Antrag bei jedem Wechsel von einem 
Dienstgeber im Bereich der Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Ar-
beitsverhältnisse zu einem anderen Dienstgeber 
im Bereich der Grundordnung, für den ein ande-
rer arbeitsrechtlicher Regelungsbereich gilt, vom 
bisherigen Dienstgeber die Jahressonderzahlung 
bzw. das Weihnachtsgeld beim Ausscheiden an-
teilig auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis vor 
einem festgelegten Stichtag endet. 3Der Anspruch 
nach Satz 1 beträgt ein Zwölftel für jeden Kalen-
dermonat, in dem der oder die Beschäftigte An-
spruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts 
hat. 4Als Monat gilt eine Beschäftigungszeit von 
mehr als 15 Kalendertagen. 5Diese Regelungen 
zur Jahressonderzahlung bzw. zum Weihnachts-
geld sind sinngemäß auch auf Regelungen zum 
Leistungsentgelt bzw. zur Sozialkomponente bei 
Dienstgeberwechsel im oben genannten Sinne an-
zuwenden.39

§ 34 – Kündigung des Arbeitsverhältnisses

(1) ¹Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn 
des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündigungs-
frist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übri-
gen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäf-
tigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)

bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss
von mehr als einem Jahr 6 Wochen
von mindestens 5 Jahren 3 Monate
von mindestens 8 Jahren 4 Monate
von mindestens 10 Jahren  5 Monate
von mindestens 12 Jahren  6 Monate

zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(1a) ¹Für die Berechnung von Kündigungsfristen wer-
den bei jedem Wechsel eines oder einer Beschäf-
tigten von einem Dienstgeber im Bereich der 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rah-
men kirchlicher Arbeitsverhältnisse zu einem an-
deren Dienstgeber im Bereich der Grundordnung, 
für den ein anderer arbeitsrechtlicher Regelungs-

bereich gilt, Vorbeschäftigungszeiten aus einem 
vorherigen Arbeitsverhältnis mit einem Faktor 
von 0,5 berücksichtigt (Vorbeschäftigungszeiten 
von mehr als sechs Monaten werden hierbei wie 
ein volles Jahr angerechnet). 2Alle anderen Rege-
lungen, welche darüber hinaus an die Beschäfti-
gungszeit anknüpfen, bleiben hiervon unberührt; 
dies gilt insbesondere für die Unkündbarkeit und 
die Regelungen über die Probezeit.

Limburg, 9. Februar 2021 + Dr. Georg Bätzing

  Bischof von Limburg 

  Vorsitzender der 

  Vollversammlung des Verbandes  

  des der Diözesen Deutschlands

Der Bischof von Limburg

Nr. 212 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Solida-
rität mit den Christen im Heiligen Land (Palmsonn-
tagskollekte 2021)

Liebe Schwestern und Brüder, 

in den Gottesdiensten am Palmsonntag richten wir 
traditionell unseren Blick auf die biblischen Gebiete im 
Nahen und Mittleren Osten. Seit vielen Jahren hören wir 
von dort von politischen und religiösen Spannungen, 
von Terror und Krieg. 

Und doch ist es die Region, in der wir den Spuren Jesu 
bis heute begegnen können. Pilger aus aller Welt las-
sen sich hier vom irdischen Lebensweg Jesu berühren.  
Dabei treffen sie auch auf die kleine christliche Ge-
meinschaft vor Ort. Unter schwierigen Bedingungen 
verkündet sie die Frohe Botschaft und setzt sich für 
Versöhnung und Toleranz unter Juden, Christen und 
Muslimen ein. 

Christliche Schulen und Begegnungsstätten bemühen 
sich um interreligiöse Friedenserziehung. Kinder in Not, 
Behinderte, alte Menschen und Migranten – darunter 
sehr viele Frauen – finden Aufnahme in christlichen Ein-
richtungen. Viele Pilger haben auf ihren Reisen diese 
Institutionen kennengelernt und durch Spenden unter-
stützt.

Doch mit der Corona-Pandemie sind diese Spenden und 
weitere Einnahmen durch Pilger und andere Reisende 
weggebrochen. Die wirtschaftlichen Folgen treffen die 
Christen hart, denn viele arbeiten im Pilger- und Touris-
mussektor. Um ihren Dienst weiter leisten zu können, 
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sind sie mehr denn je auf unsere Verbundenheit und 
Hilfe angewiesen. 

Liebe Schwestern und Brüder, seit vielen Jahren leis-
ten der Deutsche Verein vom Heiligen Land und die 
deutsche Franziskanerprovinz für die Kirche vor Ort 
bewährte Hilfe. Wir bitten Sie um Ihr Gebet und um 
eine großzügige Spende. Dafür sagen wir Ihnen herz-
lich Dank.

Ständiger Rat, 24. November 2020 +  Dr. Georg Bätzing

Für das Bistum Limburg  Bischof von Limburg

Die Kollekte, die am Palmsonntag, 28. März 2021, in al-
len Gottesdiensten (auch am Vorabend) gehalten wird, 
ist ausschließlich für die Unterstützung der Christen im 
Heiligen Land durch den Deutschen Verein vom Heiligen 
Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes der 
Deutschen Franziskanerprovinz bestimmt.

Limburg, 2. Februar 2021  Wolfgang Rösch

Az.: 608B/58514/20/04/1  Generalvikar

Nr. 213 Hirtenwort zur Österlichen Bußzeit 2021: 
Mehr als du siehst – Schritte zur Einheit. Für einen 
neuen ökumenischen Aufbruch im 21. Jahrhundert 
Hirtenwort zur Österlichen Bußzeit 2021

Liebe Schwestern und Brüder im Bistum Limburg!

Das Jahr 2021 ist das Jahr des 3. Ökumenischen Kir-
chentags. Gute Gastgeber wollten wir sein: als Bistum 
Limburg zusammen mit der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau und der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck sowie den Bistümern Mainz und 
Fulda und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen. Ich weiß, dass sich viele Gemeinden und Gläubi-
ge mit Begeisterung und großem Engagement darauf 
vorbereitet haben. Ihnen allen ein herzlicher Dank und 
eine Ermutigung: Auch in veränderter Form kann der 
Ökumenische Kirchentag Impulse für unseren ökume-
nischen Weg geben. Daher ist es mir ein Anliegen, das 
diesjährige Wort zur Fastenzeit unter den Titel „Mehr 
als du siehst – Schritte zur Einheit“ zu stellen, denn 
Ökumene ist ein wichtiges Stück der Kirchenentwick-
lung. Ich wünsche uns einen neuen ökumenischen Auf-
bruch zur Einheit.

Der Skandal der Trennung und gesunde Ungeduld

Ein gutes ökumenisches Miteinander ist für viele Men-
schen im Bistum Limburg ein Herzensanliegen. Sie leben 
es in ihren Ehen und Familien, im Freundeskreis und der 

Nachbarschaft, in Kindertagesstätten, Schulen und an 
vielen anderen Orten. Selbstverständlich ist in vielen Ein-
richtungen die Seelsorge ökumenisch aufgestellt. Es gibt 
in unserem Bistum zahlreiche ökumenische Bibelkreise, 
Taizé-Gebete, den Weltgebetstag der Frauen und viele 
gemeinsame karitative und soziale Projekte, die schon 
jetzt über die Grenzen von Kirchorten und Pfarreien 
hinaus organisiert sind. 

Wir erleben aber auch die Last der Trennung, und viele 
werden einem Ausruf von Papst Franziskus zustimmen: 
„Die Spaltungen unter uns Christen sind ein Skandal.“1 
Das Wort Skandal, Ärgernis, hatte schon fünfzig Jahre 
vorher das Zweite Vatikanische Konzil in seinem De-
kret über die Ökumene verwendet.2 Ökumene hatte 
in der Kirche nicht immer einen selbstverständlichen 
Platz inne. Seit dem Konzil hat sich viel getan: große 
Konferenzen zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung; die Charta Oecumenica, gemeinsam 
erarbeitete Erklärungen zur Taufe, zu Eucharistie und 
Abendmahl, zum kirchlichen Amt. Die „Gemeinsame 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ der römisch-katho-
lischen Kirche und des Lutherischen Weltbunds (1999) 
legte einen 500 Jahre alten Streit bei. Diese gemeinsa-
me Arbeit trug wesentlich zum Gelingen des Reformati-
onsjubiläums 2017 bei. Mit der Koptischen Kirche – de-
ren Gläubige wir auch in unserem Bistum haben – fand 
sich ein gemeinsames Verständnis der göttlichen und 
menschlichen Natur Jesu Christi. Solche Ansätze galten 
vorher als undenkbar. Das Ziel, die sichtbare Einheit im 
Glauben, in den Sakramenten und in den Ämtern, ist 
noch nicht erreicht. Papst Franziskus sagte: „Ich teile 
die gesunde Ungeduld derer, die zuweilen denken, wir 
könnten und sollten uns mehr dafür einsetzen.“3 Aber 
auch der ungeduldige Papst mahnt, wir dürften es nicht 
an Dankbarkeit fehlen lassen. Und so hilft immer wieder 
ein dankbarer Blick auf gemeinsame Wege, die wir mit 
Gottes Hilfe bereits in der Ökumene gegangen sind.

Alle sollen eins sein

Die Sehnsucht nach der Einheit hat ihr Fundament im 
Wort Jesu: „Alle sollen eins sein“. Beim letzten Abend-
mahl wendet sich Jesus in seinen Abschiedsreden an die 
Jünger und schließt mit einem Gebet an den Vater: „Ich 
bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die 
durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein: 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch 

1 Papst Franziskus: Generalaudienz vom 22. Januar 2014 in der Ge-
betswoche für die Einheit der Christen.
2 Vgl. Dekret über den Ökumenismus „Unitatis redintegratio“, 
21. November 1964.
3  Schreiben von Papst Franziskus an Kurt Kardinal Koch zum 25. Jah-
restag der Enzyklika „Ut unum sint“ vom 24. Mai 2020.
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sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich 
gesandt hast“ (Johannesevangelium 17, 20–21). Jesus 
sieht bereits die Einheit bedroht und betet zum Vater. 
Einheit im Glauben ist kein Selbstzweck, sondern ist 
von Anfang an auf den Auftrag der Kirche bezogen, 
missionarisch zu sein. 

„Für wen sind wir als Kirche da?“ – so fragen wir uns 
bei der Kirchenentwicklung. Das steckt in dem Wort 
„Sendung“. Deshalb bedeutet Kirchenentwicklung 
auch, auf die ökumenische Einheit der Kirche hin zu 
wirken, damit die Kirche ihren Auftrag in der Welt er-
füllen und gestalten kann. Einheit will zum Glauben an 
Jesus und seine Sendung durch den Vater führen. Je-
sus hat uns hierfür den Heiligen Geist verheißen. „Ein 
Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer 
Hoffnung in eurer Berufung: Ein Herr, ein Glaube, eine 
Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und 
durch alles und in allem ist“, heißt es im Epheserbrief 
(4, 4). Der Heilige Geist bewirkt in uns die Vielfalt der 
Gaben und auch die Einheit. Darum dürfen wir immer 
wieder mit Jesus um die Einheit bitten, wie wir es auch 
in der Gebetswoche für die Einheit der Christen und 
bei vielen Anlässen tun. 

Mit geeinter Stimme 

Auf dieser biblischen Grundlage beklagt das Zweite Va-
tikanische Konzil die Spaltungen in der Geschichte und 
formuliert: „Es gibt keinen echten Ökumenismus ohne 
innere Bekehrung“ (Unitatis redintegratio 7). Der öku-
menische Buß- und Versöhnungsgottesdienst im Jahr 
des Reformationsjubiläums am 11. März 2017 in Hil-
desheim war in dieser Hinsicht vorbildlich. Es brauchte 
eine „Heilung der Erinnerung“4. 

Wir erfahren heute immer mehr, dass christliche Bot-
schaften in der Welt, in Politik und Gesellschaft stär-
ker wahrgenommen werden, wenn sie gemeinsam 
vorgetragen werden. Die Corona-Krise gibt aktuelle 
Beispiele: der Umgang miteinander, die Problematik 
der Triage in Kliniken, der weltweit gerechte Zugang 
zu den Impfstoffen. Der wissenschaftliche Fortschritt 
erfordert Antworten auf ethische Fragen und verlangt 
nach Aussagen zur Menschenwürde, zum Beispiel beim 
assistierten Suizid. Ich denke ebenso an die gemeinsame 
Verantwortung und den Einsatz für Flüchtlinge und Not-
leidende. Wie viele Christinnen und Christen arbeiten 
hier seit Jahren ganz selbstverständlich zusammen, um 
anderen zu helfen und von ihnen zu lernen. Und auch 

4 Deutsche Bischofskonferenz und Evangelische Kirche in Deutsch-
land: Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen. Ein gemeinsames 
Wort zum Jahr 2017.

den Dialog mit anderen Religionen können wir gut ge-
meinsam führen. 

Gemeinsam am Tisch des Herrn

Die für viele drängendste Frage der Ökumene ist: Kann 
ich in Gottesdiensten der anderen Konfession zum 
Abendmahl oder zur Kommunion gehen? Seit Jah-
ren wird das Thema ökumenisch beraten, viele Fragen 
wurden schon geklärt, es bleiben Unterschiede, deren 
Klärung jetzt umso nötiger wird. Der „Ökumenische 
Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen“ 
hat im September 2019 ein Votum „Gemeinsam am 
Tisch des Herrn“5 vorgelegt und will durch seine Arbeit 
den einzelnen Gläubigen bei einer Gewissensentschei-
dung unterstützen. Es wird zurzeit ausführlich und kon-
trovers erörtert.6 Und diese intensive Debatte ist gut, 
denn es geht um Wesentliches und sehr Wertvolles. Ich 
hoffe sehr, dass das Votum zu einer solide begründeten 
und zugleich vorsichtig verantwortbaren Öffnung der 
bisherigen Praxis beiträgt. 

Gemeinsam am Tisch des Herrn? – das ist vor allem für 
viele konfessionsverbindende Ehepaare seit Jahrzehnten 
eine drängende Frage, die Trennung und Spannungen 
mit sich bringt. Im Jahr 2018 hat die Deutsche Bischofs-
konferenz das Dokument „Mit Christus gehen – Der 
Einheit auf der Spur“7 vorgelegt. Es empfiehlt das Ge-
spräch mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin, um 
eine verantwortete Gewissensentscheidung über den 
Kommunionempfang treffen zu können. Konfessions-
verbindende Paare und Familien geben ein Zeugnis, wie 
Ökumene im Alltag miteinander gelebt werden kann.
 
Einheit in Verschiedenheit

Was ist das Ziel der Ökumene? Die katholische Kirche 
ebenso wie der Ökumenische Rat der Kirchen sagen: 
Ziel ist die sichtbare Einheit aller Gläubigen. Einheit be-
deutet dabei nicht Einförmigkeit. Deshalb wird auch von 
Einheit in versöhnter Verschiedenheit gesprochen. 

Auch die katholische Kirche ist in sich nicht einförmig. 
Das erleben wir in vielen Zusammenhängen: durch die 
Orden und geistlichen Gemeinschaften, die die Vielfalt 
der Spiritualität und Nachfolge sichtbar machen, durch 
die weltkirchlichen Bezüge, über unsere Partnerbistü-
mer, die Priester aus der Weltkirche, über die Gemein-

5 Vgl. hierzu https://bistumlimburg.de/beitrag/gemeinsam-am-tisch-
des-herrn: Votum im Textlaut sowie verschiedene Statements.
6 Vgl. hierzu die Texte, die über https://www.dbk.de/themen/oeku-
mene abrufbar sind.
7 Deutsche Bischofskonferenz: Mit Christus gehen – Der Einheit auf 
der Spur, Bonn: 2018.
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den anderer Muttersprache. Und wir erleben Vielfalt 
auch am Beispiel der ostkirchlichen Gemeinden, die ka-
tholisch, aber nicht römisch-katholisch sind. Sie haben 
einen eigenen Ritus, eigene spirituelle Traditionen, ja 
sogar ein eigenes Kirchenrecht, das auch verheiratete 
Priester kennt. Die Feier der Liturgie ist in Texten und 
Symbolen, Gesängen und Gewändern ostkirchlich ge-
prägt. Syro-malabarische und syro-malankarische Chris-
ten, Maroniten aus dem Libanon, katholische Eritreer, 
griechisch-katholische Christen aus der Ukraine gehören 
zu unserem Bistum. Sie kennenzulernen lässt uns die 
Vielfalt in der einen katholischen Kirche entdecken.

Und Ökumene selbst ist vielfältig, nicht nur evangelisch-
katholisch. Wir haben wachsende orthodoxe Gemein-
den; mit ihnen teilen wir unter anderem das Verständnis 
der Sakramente und die Verehrung der Heiligen, vor 
allem der Mutter Gottes. Ebenso gibt es verschiedene 
Freikirchen, die aus der Reformation hervorgegangen 
sind und die auch Regionen unseres Bistums prägen. 
Der Kontakt in die anderen Konfessionen kann span-
nend und inspirierend sein. Meist sind diese Kontakte 
durch persönliche Begegnungen geprägt. Die Erfahrung 
anderer Kirchen zeigt aber auch: Selbst wenn eine Pre-
digt- und Mahlgemeinschaft erreicht ist, gibt es stets 
noch viel zu lernen und zu entdecken. Von anderen 
zu lernen, führt oft erst zu einem besseren Verständnis 
seiner selbst. Mit der eigenen Verwurzelung und Be-
heimatung ist ein wertschätzender Blick möglich. Eine 
Ökumene der Gaben ist dankbar für das, was der Geist 
den anderen schenkt, und sie erkennt respektvoll Un-
terschiede an. 

Mit Zuversicht und Freude

Mich bewegt die Frage: Haben wir noch das brennende 
Herz, wenn es um die Einheit im Glauben geht? Spüren 
wir den Schmerz über die Trennung, oder finden wir 
uns mit der Tatsache der Spaltung ab? Die Sehnsucht 
nach der Einheit im Glauben und der Gemeinsamkeit 
am Tisch des Herrn darf uns, solange wir Kirche sind, 
nicht verlorengehen.

Ich möchte an dieser Stelle für ökumenische Gespräche 
und Begegnungen einen Dreischritt vorschlagen, der sich 
im Ringen um Einheit in anderen Zusammenhängen und 
auch in persönlichen Gesprächen bewährt hat. Erstens: 
Die anderen wirklich verstehen wollen mit ihren Anliegen 
und dem, was ihnen wichtig ist. Zweitens: Die Verschie-
denheit zulassen und als Bereicherung begrüßen. Drit-
tens: Davon ausgehen, dass das, was uns eint, viel größer 
ist als das, was uns trennt. Mir persönlich vermittelt ein 
solcher Weg Zuversicht und Freude am Kirche-Sein. 

Ich wünsche uns für das 21. Jahrhundert einen neuen 
Aufbruch in der Ökumene und eine veränderte Haltung 
des Hinsehens wie es auch die Kirchenentwicklung um-
setzt. Warum nicht Zukunftsthemen und Herausforde-
rungen entweder ökumenisch oder zumindest in enger 
Abstimmung angehen? Das wird manche Anstrengung 
erfordern. Einheit kann es aber nicht erst am Zielpunkt 
geben. Sie wächst auf dem konkreten Weg, in gemein-
samen Projekten und im ehrlichen Miteinander.  

Lassen Sie uns ökumenisch Kirche auf dem Weg sein, 
vereint mit allen, die an Jesus Christus glauben, in der 
Verantwortung für die Menschen und für unsere Welt 
und Umwelt. Dazu segne Sie alle der dreifaltige Gott, 
der + Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Limburg, zum 1. Fastensonntag 2021

Ihr Bischof
+ Georg 

Nr. 214 Satzung des gemeinsamen Betroffenenbei-
rats der Bistümer Fulda, Limburg und Mainz

Die Bistümer Fulda, Limburg und Mainz richten einen 
gemeinsamen Betroffenenbeirat ein. Betroffene, die 
in ihrer Kindheit, als Jugendliche oder als erwachsene 
Schutzbefohlene sexualisierte Gewalt im Bereich der ka-
tholischen Kirche erfahren haben, sind eingeladen, sich 
im Betroffenenbeirat zu engagieren und damit die fach-
liche Weiterentwicklung des Umgangs mit Fragen der 
sexualisierten Gewalt in den genannten Bistümern zu 
unterstützen. Der Betroffenenbeirat ist ein Beratungs-
gremium und begleitet die Arbeit der beteiligten Bistü-
mer im Themenfeld von Prävention, Intervention und 
Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt aus Sicht der 
Betroffenen. Damit dient er der kontinuierlichen und 
organisatorisch festgeschriebenen Gewährleistung der 
Betroffenenperspektive in diesem Themenfeld. 

I. Aufgaben und Stellung des Beirats

1. Der Beirat nimmt die Interessen und Perspektiven 
von Betroffenen von sexualisierter Gewalt gegen-
über den beteiligten Bistümern wahr. 

2. Der Beirat ist als solcher Stimme der Betroffenen, 
aber nicht der Anwalt einzelner Betroffener. Der 
Beirat stellt bei Anfragen Betroffener, die persönli-
cher Natur sind und bei ihm eingehen, den Kontakt 
zu den beauftragten Ansprechpersonen des jewei-
ligen Bistums her.  
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3. Der Betroffenenbeirat leistet einen Beitrag zur Wei-
terentwicklung und nachhaltigen Verbesserung des 
Umgangs mit Fragen sexualisierter Gewalt in den 
beteiligten Diözesen 
a. in Fragen der Aufarbeitung struktureller und 

institutionalisierter Ursachen,
b. in Fragen der Prävention,
c. in Fragen der Intervention.

4. Der Betroffenenbeirat benennt den jeweiligen Di-
özesanbischöfen genau die Anzahl an Personen, 
die für die Berufung von Betroffenen als Mitglied 
in den von den Diözesen einzurichtenden Kommis-
sionen für die Aufarbeitung bzw. Implementierung 
von Maßnahmen nach erfolgter Aufarbeitung in 
den beteiligten Diözesen vorgesehen sind. Für die-
se von ihm zu benennende Anzahl an Personen 
kann der Betroffenenbeirat auch Fachleute aus 
Wissenschaft, Fachpraxis, Justiz oder öffentlicher 
Verwaltung nominieren, die nicht explizit zum Kreis 
der Betroffenen gehören. Bei den benannten Per-
sonen ist nach Möglichkeit darauf zu achten, dass 
sie einen Bezug zu der Diözese haben, deren Kom-
mission sie angehören sollen. 

5. Der Betroffenenbeirat hat jederzeit das Recht, den 
Diözesanbischöfen gegenüber zu Fragen, die die 
Interessen und Rechte Betroffener sowie struktu-
relle Themen betreffen, die sexualisierte Gewalt 
ermöglichen oder begünstigen könnten, Empfeh-
lungen auszusprechen und Stellungnahmen abzu-
geben. Die Stellungnahmen und die Empfehlungen 
werden nach Zuleitung an den jeweiligen Diözes-
anbischof durch den Betroffenenbeirat veröffent-
licht, sofern der Veröffentlichung keine rechtlichen 
Gründe entgegenstehen.

6. Der Betroffenenbeirat ist frühzeitig, mindestens 
zwei Wochen vor der Entscheidung, über geplan-
te Regelungen zur Weiterentwicklung der Aufar-
beitung, Intervention und Präventionsarbeit von 
sexualisierter Gewalt durch die jeweilige Diözese 
anzuhören.

7. Der Betroffenenbeirat setzt sich mit den in den be-
teiligten Diözesen bereits vorliegenden Konzepten 
im gegenständlichen Themenfeld kritisch ausein-
ander. 

8. Der Betroffenenbeirat steht im regelmäßigen Aus-
tausch mit Leitungsverantwortlichen der beteiligten 
Diözesen.

9. Der Betroffenenbeirat steht im Austausch mit den 
bischöflichen Beraterstäben der beteiligten Bistü-
mer. 

10. Der Betroffenenbeirat legt den Bischöfen von Ful-
da, Limburg und Mainz jährlich einen Tätigkeits-
bericht vor. Der Tätigkeitsbericht wird nachfolgend 
vom Betroffenenbeirat veröffentlicht. 

II. Zusammensetzung des Beirats

11. Der Beirat besteht aus neun Personen. Die beteilig-
ten Bistümer müssen nicht mit identischen Anteilen 
vertreten sein, doch soll neben den unterschiedli-
chen Kontexten, in denen Betroffene sexualisierte 
Gewalt erfahren haben, auch jedes Bistum berück-
sichtigt werden. 

12. In der Zusammensetzung des Betroffenenbeirats 
sollen unterschiedliche Kontexte, in denen Men-
schen sexualisierte Gewalt erlitten haben (insti-
tutionell, geographisch, zeitlich), im Rahmen des 
Möglichen berücksichtigt werden.

13. Als Mitglieder des Beirates berufen werden kön-
nen Personen, an denen in ihrer Kindheit, als Ju-
gendliche oder als erwachsene Schutzbefohlene 
sexualisierte Gewalt von kirchlichen Beschäftigten 
im Bereich der beteiligten Diözesen verübt wurde 
oder die heute auf dem Gebiet einer der beteilig-
ten Diözesen wohnen und an denen sexualisier-
te Gewalt durch kirchliche Beschäftigte ausgeübt 
wurde, sowie auch sexualbezogene Handlungen 
unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit nach dem 
Anwendungsbereich (A. Ziff. 2 und 3) der Ordnung 
für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minder-
jähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwach-
sener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst.   

14. Der Betroffenenbeirat soll sich aus Männern und 
Frauen zusammensetzen. 

15. Das Mindestalter für die Berufung beträgt acht-
zehn Jahre. 

16. Der Betroffenenbeirat wählt aus seinen Mitglie-
dern einen Vorstand mit einfacher Mehrheit, der 
aus dem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern 
besteht. Die drei Vorstandsmitglieder haben ihren 
Bezug jeweils zu einem anderen Bistum. Näheres 
regelt eine Geschäftsordnung.
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17. Sofern der Betroffenenbeirat für die Mitarbeit in 
den diözesanen Aufarbeitungskommissionen Be-
troffene benennen sollte, die nicht bereits Mitglied 
des gemeinsamen Betroffenenbeirats sind, nehmen 
diese Personen als Gäste an den Sitzungen des Be-
troffenenbeirates teil.

III. Auswahlverfahren

18. Für die Besetzung des Beirates wird ein Auswahl-
verfahren durchgeführt. Dieses orientiert sich an 
den Standards des Beirats beim Unabhängigen Be-
auftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs.1 
Die Auswahl erfolgt durch ein Auswahlgremium.

19. Für die Mitarbeit im Auswahlgremium kommen in 
Frage:
 - Betroffene von sexualisierter Gewalt
 - Mitarbeiter von unabhängigen Beratungsstel-

len
 - Fachleute aus Psychologie, Medizin, Pädago-

gik
 - Fachleute aus Justiz oder Verwaltung
 - Vertreter der beteiligten Bistümer
 - Personen mit Erfahrung in Aufarbeitungspro-

jekten
 - Personen mit Fachkompetenzen aus Präventi-

on und Kinder- wie Jugendschutz.

20. Die Zusammensetzung des Gremiums wird ver-
öffentlicht und im Internet transparent gemacht. 
Das Gremium wird für die Dauer der Amtszeit des 
Beirates eingerichtet. In seiner ersten Sitzung be-
schließt das Auswahlgremium die Auswahlkriterien 
für die Mitglieder des Betroffenenbeirates. 

21. Die Diözesanbischöfe von Fulda, Limburg und 
Mainz schreiben die Mitgliedschaft im gemeinsa-
men Betroffenenbeirat öffentlich über die jeweili-
gen Internetseiten der Bistümer aus und informie-
ren gleichzeitig über dessen Aufgaben sowie über 
das Auswahlverfahren. Es erfolgt eine Verbreitung 
über lokale und regionale Medien und kirchliche 
Portale sowie bundesweite Opferhilfestrukturen. 
Die in den beteiligten Bistümern ansässigen Or-
densgemeinschaften werden ebenfalls gebeten, 
den Aufruf zu verbreiten.

22. In einem Interessenbekundungsverfahren können 
sich interessierte Personen für die Arbeit im Be-
troffenenbeirat bewerben. Die Bewerberinnen und 

1 Vgl. https://beauftragter-missbrauch.de/betroffenenrat/der-betrof-
fenenrat/verwaltungsvorschrift-ab-01012020.

Bewerber werden gebeten, mit ihrer Interessen-
bekundung ihre Motivation für die Mitarbeit im 
Betroffenenbeirat darzulegen (vgl. die „Erklärung 
der Bereitschaft zur Mitarbeit im gemeinsamen Be-
troffenenbeirat der Bistümer Fulda, Limburg und 
Mainz“). 

23. Die Büros der Generalvikare von Fulda, Limburg 
und Mainz nehmen die Interessenbekundungen 
entgegen und übergeben sie an das Auswahlgre-
mium. 

24. Entsprechend der Kriterien zur Zusammensetzung 
des Beirates (vgl. Ziffer 11 und 12) sichtet das Aus-
wahlgremium die eingegangenen Interessenbekun-
dungen und lädt darauf basierend Bewerberinnen 
und Bewerber zu einem Gespräch ein. Dieses Ge-
spräch kann notfalls in digitaler Form stattfinden.

25. Das Auswahlgremium schlägt den Diözesanbi-
schöfen der beteiligten Bistümer zur gemeinsa-
men Berufung so viele Personen vor, wie für den 
Betroffenenbeirat vorgesehen sind, sowie drei Er-
satzkandidaten. 

IV. Konstituierung, Amtszeit und Ausscheiden

26. Die Berufung erfolgt durch gemeinsames Dekret 
der Diözesanbischöfe der beteiligten Bistümer. Sie 
soll spätestens vier Monate nach der Ausschrei-
bung erfolgt sein.

27. Innerhalb von zehn Wochen nach Berufung der 
Mitglieder soll die konstituierende Sitzung des Be-
troffenenbeirats stattfinden. Diese kann erforderli-
chenfalls auch ganz oder teilweise als Telefon- oder 
Videokonferenz abgehalten werden.

28. Mitglieder scheiden durch Rücktritt, der in Textform 
dem Vorsitzenden oder für den Fall des Vorsitzen-
den einem stellvertretenden Vorsitzenden gegen-
über zu erklären ist, oder durch Abberufung nach 
Nr. 29 aus dem Betroffenenbeirat aus.

29. Die Diözesanbischöfe der beteiligten Bistümer kön-
nen ein Mitglied des Betroffenenbeirats abberufen, 
wenn die Mehrheit der Mitglieder des Betroffenen-
beirats dies beantragt. 

30. Für jedes ausscheidende Mitglied wird ein nach 
Nr. 25 vorgeschlagener Ersatzkandidat berufen. 
Stehen keine Ersatzkandidaten mehr zur Verfü-
gung, so erfolgt keine Nachbesetzung mehr.
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31. Die Amtszeit des Betroffenenbeirats beträgt drei 
Jahre. Sie endet vorzeitig, wenn durch Ausscheiden 
von Mitgliedern, die nicht durch Ersatzkandidaten 
ersetzt werden können, die Mitgliederzahl im Be-
troffenenbeirat unter sechs fällt oder keines der 
verbleibenden Mitglieder zu einem der beteiligten 
Bistümer einen Bezug hat.

32. Rechtzeitig vor Ende der Amtszeit ist ein neues 
Auswahlverfahren nach den Nummern 18 bis 25 
durchzuführen. Dabei sind Mitglieder des beste-
henden Betroffenenbeirats, die erklären, für eine 
weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen, bevor-
zugt vorzuschlagen. Die Erklärung, für eine weite-
re Amtszeit zur Verfügung zu stehen, gilt in die-
sem Auswahlverfahren als Interessenbekundung 
nach Nr. 22. Sind in der ablaufenden Amtszeit 
keine Mitglieder ausgeschieden und erklären sich 
alle Mitglieder und alle Ersatzkandidaten dazu be-
reit, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu 
stehen, kann das Auswahlverfahren entfallen. In 
diesem Fall werden die Mitglieder des bestehen-
den Betroffenenbeirats für eine weitere Amtszeit 
ernannt.

V. Arbeitsweise

33. Der Betroffenenbeirat gibt sich eine Geschäftsord-
nung, die die Arbeit innerhalb des Gremiums und 
die Vertretung nach außen regelt. Ein Formulie-
rungsvorschlag wird den Mitgliedern mit der Ein-
ladung zur ersten Sitzung vorgelegt. 

34. Der Betroffenenbeirat wird durch eine Geschäfts-
stelle unterstützt, der insbesondere die Vor- und 
Nachbereitung der Sitzungen obliegt. 

35. Der Betroffenenbeirat tagt mehrmals, mindestens 
aber zweimal im Jahr. Aus aktuellem Anlass kann 
der Beirat zur Abgabe einer Empfehlung auch über 
die regulären Sitzungen hinaus zur Beratung ein-
berufen werden. Näheres regelt die Geschäftsord-
nung. 

36. Die Mitarbeit im Betroffenenbeirat ist eine ehren-
amtliche Tätigkeit. Die Mitglieder erhalten für die 
Teilnahme an den Sitzungen eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 175 € für halbtägige und 
350 € für ganztägige Sitzungen, zuzüglich Reise-  
und Übernachtungskosten.

37. Im Sitzungsgeld inbegriffen ist die nötige Arbeit zu 
Hause, das Prüfen von Maßnahmen, etc. Die Mit-

wirkung bei Veranstaltungen in dem gegebenen 
Themenfeld wird entsprechend der Teilnahme an 
Sitzungen finanziell entschädigt. 

38. Nach zwei Jahren der Amtszeit erfolgt gemeinsam 
mit dem Betroffenenbeirat eine Evaluation. Für die 
Ausführung kann auf methodische und sachliche 
Unterstützung durch die Geschäftsstelle zurückge-
griffen werden.

39. Ebenfalls nach zwei Jahren muss über ein Verfah-
ren zur Findung oder Wiederbesetzung eines neu-
en Betroffenenbeirates entschieden werden. 

40. Die Mitglieder des Betroffenenbeirates haben das 
Recht, hinsichtlich ihrer Tätigkeit im Betroffenen-
beirat auf Kosten der beteiligten Diözesen Super-
vision in Anspruch zu nehmen (Gruppen- oder 
Teamsupervision).

41. Der Betroffenenbeirat beachtet in jeglicher Hinsicht 
die Vorgaben der kirchlichen Datenschutzbestim-
mungen (KDG).

VI. Inkrafttreten 

42. Die vorstehende Satzung des gemeinsamen Be-
troffenenbeirates der Bistümer Fulda, Limburg und 
Mainz wird zum 10. Februar 2021 für die beteilig-
ten Bistümer in Kraft gesetzt. 

Fulda, Limburg, Mainz, 4. Februar 2021

Az.: 557O/64037/21/07/1

+ Dr. Michael Gerber  + Dr. Georg Bätzing

 Bischof von Fulda  Bischof von Limburg

+ Dr. Peter Kohlgraf

 Bischof von Mainz

Nr. 215 Rahmenordnung für virtuelle Sitzungen

§ 1

Sitzungen können im Einzelfall auch als Telefonkonfe-
renz, Online- oder Hybridversammlungen erfolgen. Bei 
einer Onlineversammlung (Videokonferenz) sind alle 
Teilnehmer virtuell in der Sitzung, während bei einer 
Hybridversammlung ein Teil der Mitglieder an einem 
Ort versammelt ist und ein anderer Teil der Mitglieder 
virtuell zugeschaltet ist. 
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§ 2

Der Vorstand oder der Vorsitzende eines Gremiums 
in Abstimmung mit dem stellvertretenden Vorsitzen-
den kann im Einzelfall festlegen, dass eine Sitzung als 
Online- oder Hybridversammlung in einem nur für die 
teilnahmeberechtigten Mitglieder zugänglichen Video-
konferenzraum oder als Telefonkonferenz durchgeführt 
wird. 

§ 3

Wird zu einer Online- oder Hybridversammlung ein-
geladen, erhalten die teilnahmeberechtigten Personen 
zu diesem Zweck neben der fristgerecht zuzusenden-
den Einladung mit Tagesordnung rechtzeitig auch die 
Zugangsdaten zur Online- oder Hybridversammlung. 
Die Mitglieder verpflichten sich, die Legitimationsdaten 
keinem unberechtigten Dritten zugänglich zu machen. 
Die Anmeldung zur Online- oder Hybridversammlung 
weist den Teilnehmer als Berechtigten aus, sofern nicht 
zusätzliche Zugangsbeschränkungen vorhanden sind. 
Gleiches gilt sinngemäß für den Fall einer Telefonkon-
ferenz.

§ 4

Während der Online- oder Hybridversammlungen sind 
Abstimmungen und Wahlen möglich. Diese erfolgen 
unter Wahrung des Datenschutzes durch Nutzung ge-
eigneter technischer Mittel. Sofern geheime Abstimmun-
gen oder Wahlen vorgesehen sind, ist ein entsprechendes 
Online-Tool bereit zu stellen oder die Abstimmung als 
Briefwahl/briefliche Abstimmung durchzuführen. 

§ 5

Der Vorsitzende bzw. der Vorstand haben für die technisch 
einwandfreie Durchführung der Online- oder Hybridver-
sammlung bzw. der Telefonkonferenz Sorge zu tragen. 

§ 6

Im Übrigen sind die Vorschriften zur Präsenzversamm-
lung entsprechend zu berücksichtigen. 

§ 7

Diese Rahmenordnung tritt am 01.03.2021 in Kraft. Sie 
gilt bis längstens zum 31.12.2021.

Limburg, 3. Februar 2021 + Dr. Georg Bätzing

Az.: 007A/62178/21/03/1   Bischof von Limburg

Nr. 216 Änderung der Mitarbeitervertretungsord-
nung für das Bistum Limburg (MAVO) – hier: Än-
derung § 9 Absatz 5 der MAVO 

§ 9 Absatz 5 der MAVO für das Bistum Limburg wird 
für die Zeit der Corona-Pandemie, längstens jedoch 
bis zum 31. Dezember 2021 wie folgt authentisch 
ausgelegt:

Aufgrund der Corona-Verordnungen der Bundesländer 
ist derzeit eine Einholung von schriftlichen Wahlvor-
schlägen, die von jeweils mindestens drei Wahlberech-
tigten unterschrieben sein müssen, nicht zumutbar. 

Um die Aufstellung von Kandidaten zu gewährleisten, 
wird § 9 Absatz 5 MAVO daher wie folgt ausgelegt, 
um Sinn und Zweck der Vorschrift, eine ordnungsge-
mäße Wahlvorbereitung zu ermöglichen:

Wahlvorschläge können schriftlich oder in Textform (pri-
mär E-Mail) eingereicht werden. Die Unterzeichnung 
des Wahlvorschlags durch mindestens drei Wahlberech-
tigte kann durch eine bestätigende E-Mail an eine fest-
zulegende E-Mail-Adresse des Wahlausschusses durch 
den Wahlberechtigten ersetzt werden. Der Wahlaus-
schuss hat den Wahlberechtigten den Eingang der E-
Mail zu bestätigen. Die Erklärung der Kandidaten zur 
Zustimmung zur Wahl kann ebenfalls in Textform an 
den Wahlausschuss erfolgen.

Limburg, 8. Februar 2021 + Dr. Georg Bätzing

Az.: 565S/59085/21/01/1   Bischof von Limburg

Nr. 217 Beschlüsse der Bundeskommission vom 
10. Dezember 2020

A. Änderung des Abschnitts IIb der Anlage 1 zu den 
AVR

I. Änderung in Abschnitt IIb der Anlage 1 zu den AVR

1. In Anlage 1 zu den AVR wird der Abschnitt IIb wie 
folgt neu gefasst:

„IIb Corona-Einmalzahlung

§ 1 Geltungsbereich 

Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für alle Mit-
arbeiter in einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis 
nach den Anlagen 2, 2d, 2e, 7, 22, 23, 31, 32 und 33.  

§ 2 Corona-Einmalzahlung
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(1) Mitarbeiter, die unter den Geltungsbereich nach 
§  1 fallen, erhalten die Corona-Einmalzahlung 
spätestens mit der Vergütung des Monats Juni 
2021 ausgezahlt, wenn ihr Dienstverhältnis am 
1.  Dezember 2020 bestand und an mindestens 
einem Tag zwischen dem 1. März 2020 und dem 
31.  Dezember 2020 Anspruch auf Dienstbezü-
ge bzw. Ausbildungsentgelt/-hilfe/-vergütung 
bestan den hat.

Anmerkungen zu Absatz 1: 

1. ¹Die Corona-Einmalzahlung wird zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn bzw. 
Ausbildungsentgelt/-hilfe/-vergütung gewährt. 
2Es handelt sich um eine Beihilfe bzw. Unter-
stützung des Dienstgebers zur Abmilderung 
der zusätzlichen Belastung durch die Coro-
na-Krise im Sinne des § 3 Nummer 11a des 
Einkommensteuergesetzes, sofern die Aus-
zahlung der Corona-Einmalzahlung im dort 
definierten Zeitraum erfolgt. 

2. ¹Anspruch auf Dienstbezüge bzw. Ausbil dungs -
entgelt/-hilfe/-vergütung im Sinne des Absatzes 
1 sind auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
aus Anlass der in § 10 AT, in Abschnitt XII Absatz 
b der Anlage 1 i. V. m. Abschnitt XII Absatz a Satz 
2 und Satz 3 der Anlage 1, in § 2 und § 4 der 
Anlage 14, in § 17 der Anlagen 31, 32, § 16 der 
Anlage 33 und in § 3 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 
5, in § 2 Absatz 3 Satz 1 der Anlagen 31, 32, 
33 genannten Ereignisse und der Anspruch auf 
Krankengeldzuschuss aus Abschnitt XII Absatz 
c Satz 1 der Anlage 1, auch wenn dieser wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversiche-
rers nicht gezahlt wird. 2Einem Anspruch auf 
Dienstbezüge gleichgestellt ist der Bezug von 
Krankengeld nach § 45 SGB V oder entspre-
chender gesetzlicher Leistungen und der Bezug 
von Mutterschaftsgeld nach § 19 MuSchG oder 
§ 24i SGB V.

3. Die Corona-Einmalzahlung ist kein zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt.

(2) ¹Die Höhe der Corona-Einmalzahlung beträgt

in den Entgeltgruppen 

der Anlagen 31 bis 33 

in den Vergütungs-

gruppen der Anlage 3

Einmal-

zahlung

P 4 bis P 8, S 2 bis S 8 b VG 12 bis VG 5c  600,00 Euro 

EG 9b bis EG 12, 

P 9 bis P 16, S 9 bis S 18
VG 5b bis VG 3 400,00 Euro 

EG 13 bis EG 15 VG 2 bis VG 1 300,00 Euro. 

2Die Höhe der Corona-Einmalzahlung beträgt für 
alle Auszubildenden, Schüler und Praktikanten 
nach Anlage 7 AVR 225,00 Euro. 3Abschnitt IIa 
der Anlage 1 AVR gilt entsprechend. 4Maßgeblich 
sind die jeweiligen Verhältnisse am 1. Dezember 
2020. 

(3) Die Corona-Einmalzahlung ist bei der Bemessung 
sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen.“

II. Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Dezember 2020 in Kraft. 

B. Änderungen im Allgemeinen Teil sowie in den 
Anlagen 1, 31, 32 und 33 zu den AVR („Tarifpfle-
ge“) 

I. Änderungen im Allgemeinen Teil sowie in den Anla-
gen 1, 31, 32 und 33 zu den AVR

1. Änderungen in § 14 Abs. 4 der Anlagen 31 und 32 
sowie in § 13 der Anlage 33 zu den AVR

Im jeweiligen Absatz 4 Satz 4 des § 14 der Anlagen 
31 und 32 sowie des § 13 der Anlage 33 zu den 
AVR werden nach dem Wort „zuzuordnen“ die 
Wörter „; die in der bisherigen Stufe zurückgeleg-
te Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in der 
niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet“ angefügt.

2. Änderungen in Abschnitt Ib der Anlage 1 zu den 
AVR

In Abschnitt Ib der Anlage 1 zu den AVR wird der 
Absatz (c) wie folgt neu gefasst:

„c) ¹Ist Mitarbeitern vorübergehend eine höher-
wertige Tätigkeit übertragen worden, und 
wird ihnen im unmittelbaren Anschluss daran 
eine Tätigkeit derselben höheren Entgeltgrup-
pe dauerhaft übertragen, werden sie hinsicht-
lich der Stufenzuordnung so gestellt, als sei 
die Höhergruppierung ab dem ersten Tag der 
vorübergehenden Übertragung der höherwer-
tigen Tätigkeit erfolgt. 2Unterschreiten bei Hö-
hergruppierungen nach Satz 1 die Dienstbezü-
ge (Abschnitt II der Anlage 1) die Summe aus 
den Dienstbezügen und dem Zulagenbetrag 
nach Abschnitt Ib Abs. (b) der Anlage 1, die 
der Mitarbeiter am Tag vor der Höhergrup-
pierung erhalten hat, erhält der Mitarbeiter 
dieses höhere Entgelt solange, bis die Dienst-
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bezüge (Abschnitt II der Anlage 1) dieses hö-
here Entgelt erreichen oder übersteigen.“

 
3. Änderungen in den Anmerkungen zu den Tätig-

keitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1–12 der 
Anlage 2, in Anhang D der Anlage 31 sowie in 
Anhang A der Anlage 21a zu den AVR

Die Anmerkung I zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Vergütungsgruppen 1–12 der Anlage 2 zu den 
AVR wird wie folgt ersetzt; ebenso werden die 
Vorbemerkungen Nr. 1 und Nr. 2 des Anhang D 
der Anlage 31 zu den AVR wie folgt ersetzt; des 
Weiteren werden in den Anmerkungen zu den Tä-
tigkeitsmerkmalen in Anhang A der Anlage 21a zu 
den AVR die Anmerkungen zu „Wissenschaftliche 
Hochschulbildung“ und „Hochschulbildung“ wie 
folgt ersetzt:

„Wissenschaftliche Hochschulbildung 

1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschul-
bildung liegt vor, wenn das Studium an einer staat-
lichen Hochschule im Sinne des § 1 Hochschul-
rahmengesetz (HRG) oder einer nach § 70 HRG 
staatlich anerkannten Hochschule  

a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abge-
legten ersten Staatsprüfung, Magisterprüfung 
oder Diplomprüfung oder  

b) mit einer Masterprüfung  

beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine 
Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung 
(Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät 
nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung 
einer ersten Staatsprüfung, einer Masterprüfung 
oder einer Diplomprüfung nach den einschlägigen 
Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung 
im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass 
die Abschlussprüfung in einem Studiengang abge-
legt wurde, der seinerseits mindestens das Zeugnis 
der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangs-
berechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, 
und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von 
mindestens acht Semestern – ohne etwaige Praxis-
semester, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 4Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind. 5Der Masterstu-

diengang muss nach den Regelungen des Akkredi-
tierungsrats akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an einer 
ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von 
der zuständigen staatlichen Stelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss vergleichbar bewertet wurde.

Anmerkung zu Satz 5: 

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. De-
zember 2024 ausgesetzt.“

„Hochschulbildung 

1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, 
wenn von einer staatlichen Hochschule im Sinne 
des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich 
anerkannten Hochschule ein Diplomgrad mit dem 
Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach 
§ 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein 
Bachelorgrad verliehen wurde. 2Die Abschlussprü-
fung muss in einem Studiengang abgelegt worden 
sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der 
Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangs-
berechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, 
und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von 
mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Pra-
xissemester, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 
3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelun-
gen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4Dem 
gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten Ba-
chelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 
5Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn 
er von der zuständigen staatlichen Stelle als dem 
deutschen Hochschulabschluss vergleichbar bewer-
tet wurde. 

Anmerkung zu Satz 3 und 4: 

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. De-
zember 2024 ausgesetzt.“

4. Änderungen in Anhang B der Anlage 33 zu den 
AVR

Anmerkung Nr. 13 aus den Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 2 bis 
S 18 (Anhang B zur Anlage 33) des Anhangs B der 
Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt ersetzt:
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„1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, 
wenn von einer staatlichen Hochschule im Sinne 
des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich 
anerkannten Hochschule ein Diplomgrad mit dem 
Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach 
§ 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein 
Bachelorgrad verliehen wurde. 2Die Abschlussprü-
fung muss in einem Studiengang abgelegt worden 
sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der 
Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangs-
berechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, 
und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von 
mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Pra-
xissemester, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 
3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelun-
gen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4Dem 
gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten Ba-
chelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Ein 
Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als 
abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er von der 
zuständigen staatlichen Stelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss vergleichbar bewertet wurde. 

Anmerkung zu Satz 3 und 4: 

Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. De-
zember 2024 ausgesetzt.“

5. Änderungen in § 18 AT AVR

§ 18 Abs. 1 Satz 2 AT AVR wird wie neu gefasst:

„2Der Mitarbeiter hat den Dienstgeber von der 
Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu 
unterrichten.“

6. Änderungen in § 7 der Anlagen 31 – 33 zu den 
AVR

a) § 7 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 31 zu den AVR 
wird wie folgt neu gefasst:

„1Das Bereitschaftsdienstentgelt wird gezahlt, es 
sei denn, dass ein Freizeitausgleich im Dienstplan 
vorgesehen ist, oder eine entsprechende Regelung 
in einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung ge-
troffen wird oder der Mitarbeiter dem Freizeitaus-
gleich zustimmt.“

b) In § 7 der Anlagen 32 und 33 zu den AVR 
wird Absatz 5 wie folgt neu gefasst:

„An Mitarbeiter wird das Bereitschaftsdienstentgelt 
gezahlt, es sei denn, dass ein Freizeitausgleich im 
Dienstplan vorgesehen ist, oder eine entsprechen-
de Regelung in einer einvernehmlichen Dienstver-
einbarung getroffen wird oder der Mitarbeiter dem 
Freizeitausgleich zustimmt.“

II. Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Dezember 2020 in Kraft.

C. Verlängerung der Übertragung der Regelungs-
kompetenz gemäß § 13 Abs. 6 S. 1, 2. Alt. AK-
Ordnung zur Regelung der Dienstverhältnisse mit 
Praktikanten in der Praxisorientierten Ausbildung 
zum Erzieher und zum Heilerziehungspfleger von 
der Bundeskommission auf die Regionalkommissi-
on Nordrhein-Westfalen

I. Verlängerung der Übertragung der Regelungskom-
petenz:

„Die Befristung der Übertragung der Regelungskom-
petenz im Beschluss der Bundeskommission vom 
23. Oktober 2014 zur Übertragung der Regelungszu-
ständigkeit zur Regelung der Dienstverhältnisse mit 
Fachschulpraktikanten während der praxisintegrierten 
schulischen Ausbildung zum Erzieher und zum Heilerzie-
hungspfleger mit Wirkung ab dem 1. Januar 2021 auf 
die Regionalkommission NRW wird nach § 13 Abs. 6 
Satz 1, 2. Alt. AK-Ordnung auf den 31. Dezember 
2022 verlängert. Bis dahin beschlossene Regelungen 
sind von der Regionalkommission NRW längstens bis 
zu diesem Termin zu befristen, wobei für zu diesem 
Termin bereits bestehende Praktikantenverhältnisse die 
Weitergeltung über diesen Termin hinaus geregelt wer-
den kann. Für die Dienstverhältnisse mit Praktikanten 
in der Praxisorientierten Ausbildung zum Erzieher gilt 
die Kompetenzübertragung nur für die Regelung von 
Praktikantenverhältnissen, die bis zum 31. Dezember 
2018 begonnen wurden.“

II. Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Für das Bistum Limburg

Limburg, 12. Februar 2021 + Dr. Georg Bätzing

Az.: 359H/58953/21/01/1   Bischof von Limburg
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Nr. 218 Beschluss der Regionalkommission Mitte 
vom 17. Dezember 2020

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I. Übernahme der beschlossenen mittleren Werte zur 
Corona-Einmalzahlung

Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtli-
chen Kommission vom 10. Dezember 2020 zur Corona-
Einmalzahlung, Änderungen in Abschnitt IIb der Anlage 
1 zu den AVR wird mit der Maßgabe übernommen, dass 
alle dort beschlossenen mittleren Werte zur Höhe der 
Corona-Einmalzahlung als Werte der Corona-Einmal-
zahlung für den Bereich der Regionalkommission Mitte 
festgesetzt werden.

II. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Dezember 2020 in Kraft.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 12. Februar 2021 + Dr. Georg Bätzing

Az.: 359H/58953/20/01/13   Bischof von Limburg

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 219 Verfahren zur Einrichtung von „Dynami-
schen Stellen“ im überpfarrlichen Bereich

Der Stellenplan 2030 für das pastorale Personal im 
pfarrlichen Bereich (Amtsblatt Nr. 5/2018) sieht unter 
Punkt 5 die Möglichkeit der Einrichtung dynamischer 
Stellen für pastorale Innovationen vor. Diese Stellen kön-
nen nur im Kontext und zur Förderung der Kirchenent-
wicklung eingerichtet werden.

Ab 2021 ist die Einrichtung einer dynamischen Stel-
le, neben der Pfarrei, auch im überpfarrlichen Bereich 
möglich. Sie werden durch für die Pastoral Ausgebildete 
besetzt. Die Einrichtung ist bis zum Ende des Jahres 2025 
möglich. 

Die Bedingungen und das Verfahren zur Einrichtung 
solcher überpfarrlicher Stellen werden wie folgt ge-
regelt:

1. Die Stellenbeschreibung kann von verschiedensten 
Organisationen (Einrichtungen, Verbände, Bezir-
ke …) erstellt werden. Das Ressort Kirchenentwick-
lung ist auf der Ebene des Bistums dabei beratend 

hinzuzuziehen. Die Beschreibung ist mit ggf. wei-
teren zuständigen Stellen zu beraten.

2. In der Stellenbeschreibung muss maßgeblich der 
Aspekt der Kirchenentwicklung erkennbar sein, 
z. B. wenn „Anders-Orte“ in den Blick genommen 
werden oder der Gedanke des Netzwerkes mit 
anderen Akteuren im Sozialraum verfolgt wird. 
Leitend muss dabei immer die Frage sein, für wen 
wir als Kirche da sind. Innovation und Entwicklung 
müssen erkennbar sein.

3. Der Wirkungskreis der Stelle kann über den Kon-
text der Anbindung hinaus erweitert werden. Dazu 
bedarf es der Absprache mit dem Ressort Kirchen-
entwicklung und den Verantwortlichen auf des-
sen Gebiet/Tätigkeitsfeld sich der Wirkungskreis 
hin weitet.

4. Die Beantragung der Stelle erfolgt durch das Ein-
reichen einer Stellenbeschreibung beim Ressort 
Kirchenentwicklung im Bistum.

5. Nach Prüfung und Befürwortung der Stelle durch 
das Ressort Kirchenentwicklung erfolgt die Geneh-
migung und Ausschreibung der Stelle durch das 
Dezernat Personal im Amtsblatt. Das Besetzungs-
verfahren wird durch das Dezernat Personal in Ab-
stimmung mit dem Ressort Kirchenentwicklung und 
der antragstellenden Organisation durchgeführt.

6. Die Stellen werden befristet eingerichtet und be-
setzt, maximal bis Ende 2025.

7. Der/die Stelleninhaber/in einer dynamischen Stelle 
ist in der Regel Mitglied des entsprechenden Teams 
vor Ort.

8. Die Fachaufsicht liegt bei dem Ressort Kirchenent-
wicklung sowie beim Antragsteller. Die unmittel-
bare Dienstaufsicht liegt beim Ressort Kirchenent-
wicklung, die mittelbare Dienstaufsicht liegt beim 
Dezernat Personal. 

Limburg, 23. Februar 2021  Wolfgang Rösch

Az.: 201M/61188/21/01/1  Generalvikar

Nr. 220 Festlegung des Termins der Wahl der Jug-
endsprecher/innen in die Pfarrgemeinderäte

Hiermit lege ich fest, dass die Wahl der Jugendsprecher/
innen in die Pfarrgemeinderäte im Bistum Limburg für 
die zweite Hälfte der 14. Amtszeit der synodalen Gre-
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mien in der Zeit vom 1. November bis 30. November 
2021 erfolgt.

Limburg, 8. Februar 2021  Dr. Wolfgang Pax

Az.: 760B/60635/21/01/1  Bischofsvikar für den 

  syondalen Bereich

Nr. 221 Beschluss der Pastoralkammer vom 2. Fe-
bruar 2021: Stiftung Crummenauer – Unselbstän-
dige Stiftung des Bischöflichen Stuhls zu Limburg 
KdöR, Festlegung von Förderkriterien

Die Pastoralkammer empfiehlt dem Kuratorium der 
Stiftung Crummenauer bei der Bewertung und Ent-
scheidung zu Förderanträgen die folgenden Kriterien 
anzuwenden:

1. Formale Kriterien
a. Anträge müssen über durch eine/einen Dezer-

nentin/einen Dezernenten oder Bischofsvikar 
bzw. eine/eine Bischöfliche/-n Beauftragte/-n 
befürwortend in das Kuratorium eingebracht 
werden.

b. Es werden nur projektbezogene Anträge der 
Antragsteller gefördert. Ab dem zweiten Fol-
geantrag wird eine strukturelle Aufgabe des 
Haushaltes des Antragstellers angenommen, 
die nicht förderungsfähig ist.

c. Antragsberechtigt sind natürliche und juristische 
Personen aus Kirche, Kunst, Kultur und Wissen-
schaft sowie dem sozial-caritativen Bereich.

d. Anträge können zu zwei Stichtagen p. a. 
(28. Februar und 30. September) eingereicht 
werden.

e. Anträge müssen eine Zielbeschreibung inklusi-
ve der Zielgruppe, eine Kostenkalkulation mit 
einem Finanzierungsplan sowie einen Zeit- 
und Maßnahmenplan des Projektes enthalten.

f. Nach Abschluss des Projektes ist unverzüglich 
ein Verwendungsnachweis einzureichen, der 
aus einem inhaltlichen Teil zu Umsetzung und 
Ergebnis des Vorhabens und einem finanziel-
len Teil der Realisierung besteht.

2. Inhaltliche Kriterien
a. Projekt soll innovativ sein.
b. Projekt soll lnklusionswirkung haben.
c. Projekt soll einen Gesellschaftsbezug haben 

und gemeinwohlorientiert sein.
d. Projekt soll sozial-caritativ, pastoral, kulturell 

oder politisch sein.
e. Projekt soll vernetztes Handeln aufweisen.
f. Projekt soll eine nachhaltige Wirkung haben.

Nach der Umsetzung des Transformationsprogramms 
im Bistum Limburg sollen die Kriterien nochmals hin-
sichtlich ihrer Effektivität und Wirkungsorientierung im 
Kuratorium im Frühjahr 2023 evaluiert werden. Das Er-
gebnis soll in der Pastoralkammer vorgestellt werden.

Nr. 222 Ankündigung der Diakonenweihe

Am Samstag, 20. März 2021, wird Bischof Dr. Georg 
Bätzing drei Kandidaten für den Ständigen Diakonat die 
Diakonenweihe spenden. In dieser Feier werden Prof. 
Dr. Stephan Herzberg, Felix Predikant und Kristof Win-
dolf zu Diakonen geweiht.

Die Weiheliturgie beginnt um 10:00 Uhr im Hohen Dom 
zu Limburg.

Aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften ist eine per-
sönliche Teilnahme am Gottesdienst leider nicht mög-
lich. Die Weiheliturgie kann live über den Streaming-
dienst der Homepage des Bistums mitgefeiert werden.

Die Familien der Kandidaten, die Pfarreien und alle 
Gläubigen sind eingeladen, die Weihekandidaten durch 
ihr Gebet zu begleiten.

Nr. 223 Hinweise zur Durchführung der Palmsonn-
tagskollekte 2021

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im Hei-
ligen Land zugute. Leitgedanke und Leitwort zur Palm-
sonntagskollekte 2021 lauten: „Tragen Sie Hoffnung 
ins Heilige Land – Gemeinsam für die Menschen in 
schwierigen Zeiten.“

Die Corona-Pandemie sorgt auch im Heiligen Land für 
große Not. Die dortigen Christinnen und Christen sind 
eine kleine, aber lebendige Gemeinschaft, die zwischen 
Juden und Muslimen ihren Glauben lebt. Viele von ih-
nen sind im Tourismus beschäftigt – eine Branche, die 
seit der Corona-Pandemie am Boden liegt. Die ohnehin 
schon schwierige politische Situation wird noch bedrü-
ckender. Dabei sind christliche Einrichtungen aus dem 
Heiligen Land nicht wegzudenken: christliche Schulen, 
Bildungs- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und 
Begegnungsstätten legen einen Schwerpunkt auf die 
interreligiöse Friedenserziehung und fördern eine tole-
rante Atmosphäre. 

Um ihren Dienst weiter leisten zu können, sind die 
Christen im Heiligen Land mehr denn je auf unsere Ver-
bundenheit und Hilfe angewiesen. Mit einem Beitrag 
zur Palmsonntagskollekte unterstützen Sie die Men-
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schen an den Ursprungsstätten unseres christlichen 
Glaubens. Auch die deutschen Bischöfe bitten in ihrem 
Aufruf um Unterstützung durch Gebet, Pilgerreisen und 
materielle Hilfe.

Die Palmsonntagskollekte wird an Palmsonntag, 
28. März 2021, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-
abend) statt. Das jeweilige Generalvikariat/Ordinariat 
überweist die Spenden, einschließlich der später ein-
gegangenen, an den Deutschen Verein vom Heiligen 
Lande. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll 
die Kollekte ohne jeden Abzug von den Pfarreien über 
die Bistumskassen an die genannten Stellen weiterge-
leitet werden. Diesen obliegen die Aufteilung der Gel-
der gemäß dem bekannten Schlüssel und die zügige 
Weiterleitung der jeweiligen Spendenanteile an das 
Kommissariat des Heiligen Landes der Franziskaner in 
Deutschland bzw. den Deutschen Verein vom Heiligen 
Lande. Eine pfarreiinterne Verwendung der Kollekten-
gelder, beispielsweise für Partnerschaftsprojekte, ist 
nicht zulässig. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lan-
de und das Kommissariat des Heiligen Landes sind den 
Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald 
das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der Ge-
meinde mit einem herzlichen Dank bekannt gegeben 
werden.

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite 
www.palmsonntagskollekte.de. Hier können alle Unter-
lagen in druckfähiger Qualität heruntergeladen werden. 
Etwa zwei Wochen vor Palmsonntag werden weitere 
Materialien zur Palmsonntagskollekte an alle Pfarreien 
versandt. 

Bei weiteren Fragen zur Palmsonntagskollekte wenden 
Sie sich bitte an: Deutscher Verein vom Heiligen Lan-
de, Frau Tamara Häußler, Leitung PR und Fundraising, 
Tel.: 0221 9950650, E-Mail: t.haeussler@dvhl.de, Web-
site: www.dvhl.de.

Nr. 224 Firmungen durch beauftragte Firmspender 
im Jahr 2022

A. Rückmeldefrist 

Die für die Firmpastoral Verantwortlichen in den Pfarrei-
en und Pastoralen Räumen sind gebeten, ihre Wünsche 
für die Firmtermine im Jahr 2022 bis zum 2. Juni 2021 
mitzuteilen. Unmittelbare Terminabsprachen mit den 
Firmspendern sind nicht möglich. 

Die Bezirke, die im Jahr 2022 durch Bischof Dr. Georg 
Bätzing (Westerwald) und Weihbischof Dr. Thomas Löhr 

(Wetzlar) visitiert werden, mögen die Termine mit den 
Bezirksbüros im Rahmen der Visita tionsplanungen ver-
einbaren. 

Bitte stellen Sie sicher, dass auch dann Firmtermine an-
gemeldet werden, wenn (z. B. durch einen Stellenwech-
sel) absehbar ist, dass sich die derzeitige Zuständigkeit 
innerhalb des Pastoralteams ändern wird.

B. Verfahren

Bitte reichen Sie Ihre Terminwünsche schriftlich (per E-
Mail oder auf dem Postweg, siehe Punkt C.) mit folgen-
den Angaben ein:

 - Datum,
 - Uhrzeit,
 - Ort,
 - zwei Alternativtermine (für den Fall, dass der 

Wunschtermin nicht ermöglicht werden kann). 

An folgenden Terminen ist die Spendung des Firmsak-
raments durch beauftragte Firmspender nicht möglich: 

 - 5. Juni 2022 (Pfingstsonntag), 
 - 16. Juni 2022 (Fronleichnam), 
 - 18. September 2022 (Kreuzfest) 
 - die Adventszeit 2022 (ab dem 27. Novem-

ber). 
 - In der Fastenzeit soll nur in Ausnahmefällen 

gefirmt werden. 

Die Pfarreien erhalten sobald wie möglich eine Mittei-
lung über den Firmtermin und den Firmspender. 

C. Kontakt und Information 

Thomas Schön, Referent für Liturgie- und Sakramen-
tenrecht, Roßmarkt 4, 65549 Limburg, Tel.: 06431 295-
536, E-Mail: t.schoen@bistumlimburg.de.

Nr. 225 Totenmeldung

Am 28. Januar 2021 verstarb Herr Pfarrer i. R. Walter 
Ballhausen im Alter von 94 Jahren in Nieder-Olm.

Walter Ballhausen wurde am 28. März 1926 in Fran-
kenberg/Eder geboren. Im Jahr 1932 zog er mit seinen 
Eltern nach Bad Hersfeld, wo er zunächst die Volksschu-
le und bis zum Abitur das humanistische Gymnasium 
besuchte. Nach Kriegseinsatz, Verwundung und Gefan-
genschaft begann er 1945 das Studium der Philosophie 
und der Theologie in Fulda, das er ab 1947 in München 
fortsetzte und als Theologiestudent der Diözese Lim-
burg in Mainz abschloss.
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Am 8. März 1952 wurde er im Mainzer Dom zum Pries-
ter geweiht.

Als Kaplan begann er am 16. August 1952 in Hachen-
burg seinen Dienst im Bistum Limburg. Es folgten wei-
tere Kaplansstellen in Montabaur (16. September 1953 
bis 31. Dezember 1955) und in Wiesbaden/St. Bonifati-
us (1. Januar 1956 bis 21. April 1963). Als Kaplan hatte 
er Freude an der Jugendseelsorge und zeigte ein gro-
ßes pädagogisches Geschick. So ernannte ihn Bischof 
Dr. Wilhelm Kempf zum 22. April 1963 zum Schulpfar-
rer in Wiesbaden. In dieser Funktion leitete er das Amt 
für katholische Religionspädagogik in Wiesbaden und 
erteilte Religionsunterricht am neu gegründeten Pä-
dagogischen Institut in Wiesbaden, am Hessenkolleg 
sowie an zwei Realgymnasien der Stadt. Hinzu kamen 
priesterliche Dienste in der Pfarrei St. Bonifatius. Im Ja-
nuar 1966 wurde er zum Studienrat i. K., ein Jahr später 
zum Oberstudienrat i. K. ernannt.

Zum 16. März 1977 übertrug ihm der Bischof die Pfarrei 
St. Mauritius in Wiesbaden und stellte ihn mit der Hälf-
te seines Dienstes bis Sommer 1978 für überpfarrliche 
Aufgaben frei. Neben dem Religionsunterricht und der 
Leitung des religionspädagogischen Amtes übernahm 
Pfarrer Ballhausen auch einen Lehrauftrag an der Fach-
hochschule Mainz. 

Ab dem 1. September 1979 war Pfarrer Ballhausen als 
Polizeiseelsorger in Wiesbaden tätig. Hier konnte er 
sowohl seine reichhaltige Erfahrung in der Seelsorge 
als auch seine pädagogischen Fähigkeiten beim Unter-
richt an der Polizeischule einbringen, bevor er ab dem 
30. November 1983 als Polizeidekan für das Land Hes-
sen eine verantwortungsvolle und überregionale Auf-
gabe übernahm.

Zum 1. September 1993 trat Pfarrer Ballhausen in den 
Ruhestand und verlegte seinen Wohnsitz nach Nieder-
Olm. Dort konnte er am 8. März 2012 sein Diamante-
nes Priesterjubiläum begehen. In all den Jahren blieb er 
der Benediktinerabtei Maria Laach, die für ihn zu einer 
geistigen Heimat geworden war, eng verbunden und 
fand dort im Gebet und in der Besinnung Kraft und 
Ermutigung.

Wir danken Herrn Pfarrer Ballhausen für sein Wirken in 
unserem Bistum. Vertrauensvoll übergeben wir ihn in 
die Hände des barmherzigen Gottes und empfehlen den 
Verstorbenen dem Gebet der Mitbrüder und dem Gebet 
aller, mit denen er aus dem Glauben heraus gelebt und 
für die er gewirkt hat.

Auf Wunsch von Pfarrer Ballhausen finden Trauerfeier 
und Urnenbeisetzung im engsten Kreis in Nieder-Olm 
statt.

Nr. 226 Dienstnachrichten

Priester

Mit Termin 1. Februar 2021 wird Pfarrer Thomas BARTH 
zum Rector ecclesiae der Kapelle im Antoniushaus Wies-
baden ernannt.

Diakone

Vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2024 wird 
Diakon mit Zivilberuf Bernd TROST zusätzlich zu seinem 
Dienstauftrag als Diakon mit Zivilberuf in der Pfarrei 
St. Marien in Limburg mit der Unterstützung des Refe-
rates 3. und 4. Lebensalter im Dezernat Kinder, Jugend 
und Familie bei der Entwicklung von Netzwerkstruktu-
ren in der Alten(pflege)pastoral beauftragt. 

Mit Termin 1. April 2021 tritt Diakon Janusz SOJKA in 
den Ruhestand.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter

Mit Termin 1. November 2020 ist Pastoralreferent Jo-
hannes BUREK in den Ruhestand getreten.

Mit Termin 1. Januar 2021 ist Pastoralreferent Stefan 
HEROK in den Ruhestand getreten.

Mit Termin 28. Februar 2021 ist Klinikseelsorgerin Ge-
meindereferentin Ursula WINTER in den Ruhestand ge-
treten.

Mit Termin 28. Februar 2021 ist Gefängnisseelsorger 
Pastoralreferent Raimund RUPPERT in den Ruhestand 
getreten.

Mit Termin 1. April 2021 beendet Gemeindereferentin 
Lieselotte HARJUNG die Tätigkeit als Ausbildungsre-
ferentin für Gemeindereferenten/innen und wird mit 
einem Beschäftigungsumfang von 75 % im Rahmen 
eines Gestellungsvertrages in der Klinikseelsorge des 
St. Vincenz-Krankenhauses Limburg eingesetzt.
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